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A. Bekanntmachungen des Landkreises

I.) Beschlüsse des Kreistages vom 10.07.2001
3.) Bestellung der weiteren Mitglieder der 

Zweckverbandsversammlung des Zweckverban­
des Abfallbehandlung Nuthe-Spree

1.) Bewältigung der wirtschaftlichen Probleme des 
Hornitexwerkes in Beeskow

(Beschluss-Nr. 62/19/01)(Beschluss-Nr. ohne/19/01)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt:

1. Der Bericht des Landrates zu den Aktivitäten des 
Landkreises im Zusammenhang mit dem Insolvenzver­
fahren der Firma Hornitex wird zur Kenntnis genom­
men.

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree bestellt neben 
dem Landrat folgende Personen zu Mitgliedern der 
Zweckverbandsversammlung 
Abfallbehandlung Nuthe-Spree:
Herrn Dr. Eckhard Fehse Dezernent 
Herrn Klaus Hildebrandt Werkleiter KWU 
Herrn I-Ians-Jürgen Seiffert SPD 
Herrn Horst Buch SPD 
Herrn Dr. Ekkehard Schulz PDS 
Herrn Rudolf Danschke CDU 
Frau Hanoi Kümmel BVOS/NF

des Zweckverbandes

2. Der Landrat wird beauftragt alle laufenden Aktivitäten 
der Verwaltung weiter zu führen und wenn nötig zu 
intervenieren.

3. Die Abgeordneten aller Fraktionen werden aufgefordert 
alle politischen Kontakte zur Landes- und Bundesebene 
zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
aller beteiligten Unternehmen zu nutzen.

4.) Namensgebung für das Gymnasium Beeskow

(Beschlu.ss-Nr. 54/19/01)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt, dem 
Gymnasium Beeskow den Namen “Rouanet-Gymnasium” 
zu geben.

2.) Beschluss der Verbandssatzung des Zweckver­
bandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree

(Beschluss-Nr. 53/19/01)
5.) Grundsatzbeschluss zum Ausbau der K 6740, L 

38 - OA Demnitz
1. Bauabschnitt L 38 - OE Demnitz
2. Bauabschnitt Ortslage Demnitz

1. Der Landkreis Oder-Spree bildet gemeinsam mit dem 
Siidbrandenburgischen Zweckverband einen Zweckver­
band zur Wahrnehmung der Aufgaben der Errichtung 
und des Betriebes einer Abfallbehandlungsanlage sowie 
der weiteren Verwertung und Beseitigung der in dieser 
Anlage behandelten Abfälle.

2. Der Verbandssatzung wird zugestimmt.

3. Der Landrat wird mit der Durchführung der Beschlüsse 
beauftragt.

(Beschluss-Nr. 55/19/01)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beauftragt die 
Verwaltung im Rahmen der Umsetzung des Haushaltsplanes 
2001 mit der Vorbereitung der Baumaßnahme, insbesondere 
mit der Beauftragung der Ausführungsplanung.
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6.) Gemeiiidzusammenschluss aller amtsange­
hörigen Gemeinden des Amtes Steinhö­
fel/Heinersdorf mit Ausnahme der Gemeinde 
Demnitz

8.) Bewilligung von überplanmäßigen bzw. 
außerplanmäßigen Ausgaben

(Beschluss-Nr. 67/19/01)

Der Kreistag stimmt den überplanmäßigen bzw. 
außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 2.099.500 DM 
zu, für die Ausstattung von Schulen mit moderner 
Informations- und Kommunikationstechnik für folgende 
Haushaltsstellen:

(Beschluss-Nr. 57/19/01)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree befürwortet den 
Gemeindezusammenschluss aller zusammenschlusswilligen 
Gemeinden des Amtes Steinhöfel/Heinersdorf

23000.93506 Gymnasium Beeskow
23100.93506 Gymnasium Fürstenwalde
23200.93506 Gymnasium Erkner
24000.93506 OSZ Palmnicken
27300.93506 Allgemeine Förderschule 

Fürstenwalde
28000.93506 Gesamtschule Beeskow
28100.93506 Gesamtschule Lindenberg
28200.93506 Grund- und Gesamtschule 

Spreenhagen
28300.93506 Grund- und Gesamtschule 

Lindenberg

53.000 DM
59.000 DM
83.000 DM 

1.400.000 DM

7.) Genehmigung der Eilentseheidung des Landrates 
und der Kreistagsvorsitzenden zur Einreichung 
einer kommunalen Verfassungsbeschwerde 
gegen das AGBSHGn.F. 112.000 DM

106.000 DM
105.000 DM(Beschluss-Nr. 68/19/01)

Der Kreistag des Lankreises Oder-Spree genehmigt die 
Eilentseheidung des Landrates und der Vorsitzenden des 
Kreistages vom 26.06.2001.

31.000 DM

150.500 DM

B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Kommunalaufsichtsbehörde

C. Bekanntmachungen anderer Stellen
1. Beschluss 09/01:I.) Jahresrechnung 1999 des Zweckverbandes 

Niederlausitzer Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung, Sitz Beeskow

Die Verbandsversammlung beschließt die folgende 
Änderungen des § 11 im Abs. (2) und (3) dev Abwassetbei- 
trags- und- gebührensatzung ab dem 01.07.2001:

§ 11 Abs. (2)
Die Grundgebühr wird je vorhandenen Trinkwasserzähler 
berechnet und beträgt bei kanalgebundener und bei mobiler 
Entsorgung nach Zählernennleistung (Qn) .

Verbandsversammlung 
„Zweckverband Niederlausitzer Studieninstitut“ hat in ihrer 
Verbandsversammlung am 31.05.2001 die Jahresrechnung 
1999 beschlossen und dem Verbandsvorsteher für das 
Haushaltsjahr 1999 Entlastung erteilt.“

gez. Dr. Schröter 
Verbandsvorsteher

Die des Zweckverbandes

2*5_____ 6*0 10 40Qn
DM/Tag 0,39 0,66 0,97 3,27

§ 11 Abs. (3)
Die Gebühr für das Einleiten von Abwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben auf die Kläranlage beträgt 4,97 DM/m3. Die 
Gebühr für die Abfuhr beträgt 8,80 DM/in3 und wird nach der 
tatsächlich abgefahrenen Menge berechnet.

2. Beschluss 10/01

Die Verbandsversammlung beschließt die Streichung des § 16 
Abs. (3) der Abwasserbeseitigungssatzung.

Die mobile Entsorgung von abflusslosen 
»Sammelgruben und Kleinkläranlagen erfolgt ab dem 
01.07.2001, 0:00 Uhr nur durch die vom Zweckverband 
beauftragte Firma: Innungsbetrieb Karsten Müller, Berliner 
Straße 42,15848 Beeskow, Telefon: 0 33 66/2 25 79.

Gez. Meine 
Verbandsvorsteher

II.) Bekanntmachungen des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Beeskow und Um­
land

Amtliche Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserzweck­
verbandes Beeskow und Umland

Auf Beschluss der Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland gebe ich 
folgende Änderung für den Bereich mobile Abwasserenlsor- 
gung im Verbandsgebiet bekannt:

3.
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Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue
Am Kanal 5
15890 Eisenhüttenstadl

III.) Bekanntmachungen des Trink- und Abwasser­
zweckverbandes „Oderaue“

- Geschäftsbereich Trinkwasscr -

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV fiir das
Wirtschaftsjahr 2001

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2001 wird
festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan 
die Erträge 
die Aufwendungen 
der Jahresgewinn 
der Jahresverlust

1.2 im Verrnögensplan 
die Einnahmen 
die Ausgaben

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 
davon
für Investitionen und Investitions- 
förderu ngsmaßnahinen 
fiir Zwecke der Umschuldung

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
ermächligungen auf

2.3 der Höchslbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 DM

1.) Beschlusss 3a/19 der 19. Sitzung der Verbandsver­
sammlung vom 21.12.2000

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 1999 wird in der 
testierten Form gern. Anlage 3a/l festgestellt.
Dem Verbandsvorstand, Verbandsvorsteher und Geschäfts­
führer werden für das Wirtschaftsjahr 1999 Entlastung erteilt.

9.096.248 DM 
9.096.248 DM 

0 DM 
0 DM

Betriebsteil Trinkwasserversorgung
Der Jahresgewinn 1999 in Höhe von 23.012,16 DM wird zur 
Verlustabdeckung der Vorjahre veiwendet.

Seefeld
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Werner
Verbandsvorsteher 2.843.521 DM 

2.843.521 DM

292.500 DM2.) Beschlusss 3b/19 der 19. Sitzung der Verbandsver­
sammlung vom 21.12.2000

292.500 DM 
0 DM

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 1999 wird in der 
testierten Form gern. Anlage 3b/l festgestellt.
Dem Verbandsvorstand, Verbandsvorsteher und Geschäfts­
führer werden für das Wirtschaftsjahr 1999 Entlastung erteilt. 0 DM

Betriebsteil Abwasserbeseitigung
Der Jahresverlust 1999 in Höhe von 1.499.474,86 DM ist auf 
neue Rechnung vorzutragen. Eine Umlage wird nicht erhoben.

Eisenhüttenstadt, den 20.06.2001

Werner
Verbandsvorsteher

i. V. Theuer 
Seefeld
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Seefeld
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Werner
Verbandsvorsteher

Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Trinkwasser- und 
Abwasserzweckverbandes Oderaue für das Wirtschaftsjahr 
2000

Gemäß § 27 Absatz 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe 
der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung 
27.03.1995 (GVB1. Bbg. Teil I Nr. 29 vom 20.04.1995) in 
Verbindung mit § 93 Absatz 4 der Gemeindeordnung für das 
Land Brandenburg
(Gemeindeordnung - GO) vom 15.10.1993 (GVB1. Bbg. Teil I 
Nr. 22 vom 18.10.1993) wird der vorstehende Jahresabschluss 
für die Betriebsteile Trinkwasserversorgung und Abwasserbe­
seitigung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes 
Oderaue für das Wirtschaftsjahr 1999 hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
In die Jahresabschlüsse 1999 für die Betriebsteile 
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Form der 
Prüfberichte Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, kann 
vom 27.08.2001 bis 31.08.2001 im Verwaltungsgebäude des 
TAZV Oderaue, Am Kanal 5, 15890 Eisenhüttenstadt, 
Zimmer 03, während der Dienststunden Einsicht genommen 
werden.

3.) Beschluss 1/20 der 20. Sitzung der Verbandsver­
sammlung vom 18.06.2001

EigV) vorn1. Die Wirtschafts- und Vermögenspläne für das Jahr 2001 
werden in den anliegenden Fassungen beschlossen 
(Anlage 1.1).

2. Die enthaltenen Investitionsprogramme für die 
Betriebszweige Trinkwasserversorgung und Abwasserbe­
handlung für den Zeitraum 2001 bis 2004 werden in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. Die Einzelmaßnahmen 
in den jeweiligen Betriebszweigen sind gegenseitig 
deckungsfähig.

3. Die Aufnahme von 292.500,- DM Krediten für den 
Betriebszweig Trinkwasserversorgung und 373.698,- DM 
für den Betriebszweig Abwasserbehandlung wird 
beschlossen und ist von der Rechtsaufsichtsbehörde 
genehmigen zu lassen.

4. Der Verbandsvorsteher und der Geschäftsführer haben die
Ziele aus dem Wirtschaftsplan 2001 inhaltlich durchzuset­
zen. Es wird ihnen hierfür Handlungs- und Zeichnungs­
vollmacht erteilt.

Eisenhüttenstadt, den 10.07.2001

Werner
Verbandsvorsteher
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Trinkwasser- und Abwa.sserzweckverband Oderaue
Am Kanal 5
15890 Eisenhüttenstadt

IV.) Bekanntmachungen des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland

- Geschäftsbereich Abwasser -

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV für das 
Wirtschaftsjahr 2001 1.) Abwasserbeseitigungssatzung mit Anlage

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentso-
g'ing
Fiirstenwaldc und Umland

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2001 wird 
festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan 
die Erträge 
die Aufwendungen 
der Jahresgewinn 
der Jahresverlust

Abwasserbeseitigungssatzung des Zweckverban­
des Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung Fiirstenwalde und Umland

Aufgrund der §§ 5, 7, 15 und 35 Abs. 2 Nr. 10 und 15 der 
Geineindeordnung (GVB1.1 S. 398 v. 18.10.1993) des Landes 
Brandenburg, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Reform der Gemeindestruktur und zur Stärkung der 
Verwaltungskraft der Gemeinden im Land Brandenburg vom 
13.03.2001 (GVB1.1 S. 30), des Wasserhaushaltsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 
(BGBl. I S. 1965), geändert durch Gesetze vom 30. April 1998 
(BGBl. I S. 823), vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455), 
vom 3.Mai 2000 (BGBl. I S. 632) und vom 27. Dezember 
2000 (BGBl. 1 vS. 2048), desBrandenburgischen Wassergeset­
zes in der Form der Bekanntmachung vorn 13Juli 1994 
(GVB1.1 S. 302), geändert durch Gesetze vom 17. Dezember 
1996 (GVB1.I S. 364, berichtigt GVBI. I vom 11. Juni 1997 
S. 62), vom 22. Dezember 1997 (GVBI. I S. 168) und vom 
28. Juni 2000 (GVBI. I S. 90,ber. S. 129), sowie dem Gesetz 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBI. I S. 194) hat 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Was­
serversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und 
Umland auf ihrer Sitzung ain 30.05.2001 die folgende Satzung 
beschlossen:

17.789.335 DM 
17.789.335 DM 

0 DM 
0 DM

1.2 im Vermögensplan 
die Einnahmen 
die Ausgaben

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 
davon
für Investitionen und Investitions- 
förderung.smaßnahmen 
für Zwecke der Umschuldung

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs­
ermächtigungen auf

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.000.000 DM

6.186.350 DM 
6.186.350 DM

373.698 DM

373.698 DM 
0 DM

0 DM

Eisenhüttenstadt,den 20.06.2001

i. V. Theuer 
Seefeld
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Werner
Verbandsvorsteher

Inhaltsverzeichnis

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Trinkwasser- und 
Abwasserzweckverbandes Oderaue für das Wirtschaftsjahr 
2001 ‘

§1 Allgemeines

Begriffsbestimmungen

Öffentliche Abwasserentsorgungsanlagen

Indirekteinlcitcr

§2

§3
Gemäß § 15 Absatz 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe 
der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 
27.03.1995 (GVBI. Bbg. Teil 1 Nr. 29 vom 20.04.1995) in 
Verbindung mit § 78 Absatz 5 der Geineindeordnung für das 
Land Brandenburg
(Gemeindeordnung - GO) vom 15.10.1993(GVBI. Bbg. Teil I 
Nr. 22 vom 18.10.1993) wird der vorstehende Wirtschaftsplan 
inseinen Geschäftsbereichen Trinkwasser und Abwasser des 
Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue für das 
Wirtschaftsjahr 2001 hiermit öffentlich bekannt gemacht.

In den Wirtschaftsplan 2001 kann vom 27.08.2001 bis 
31.08.2001 im Verwaltungsgebäude des TAZV Oderaue, Am 
Kanal 5, 15890 Eisenhüttenstadt, Zimmer 03, während der 
Dienststunden Einsicht genommen werden.

§4

§5 Anschluss- und Benutzungsrecht 

Begrenzung des Anschtussrechtes 

Begrenzung des Benutzungsrechts 
Anschlusszwang 

Benutzungszwang

Befreiung vom Anschluss- lind Bcnutzungs- 
zwang

Nutzung des Niederschlagswassers 
Entwässcrungsgenehmigung 

Erweiterter Entwässerungsantrag 
Einleithedingungen 

Anschlusskanal

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§ 12

§13Eisenhiittenstadt, den 10.07.2001

§14Werner
Verbandsvorsteher §15
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§16 Gruntlstücksenfwässerungsanlage

Sondervereinbaningen

Ausknnfts- und Nachrichtspflicht, Über­
wachung und Betretnngsrecht

Sicherung gegen Rückstau

Besondere Bestimmungen für Druckent- 
wässerungsnctze

Maßnahmen 
sorgnngsanlagen

Anzeigepflichten

Altanlagen

Haftung

Zwangsmittel

Ordnungswidrigkeiten

Beiträge und Gebühren
Übergangsregelung

Inkrafttreten

Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung bestimmt 
der Zweckverband im Rahmen der geltenden Gesetze 
und sonstigen rechtlichen Bestimmungen unter Berück­
sichtigung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
sowie der ihm obliegenden Abwasserbeseitigungs­
pflicht.

Das Niederschlagswasser, das auf Grundstücken anfällt, 
ist vom Grundstückseigentümer in geeigneter Weise und 
nach Maßgabe dieser Satzung schadlos auf dem Grund­
stück unterzubringen. Ein Rechtsanspruch gegenüber 
dem Zweckverband zur Beseitigung des Niederschlags­
wassers besteht nicht.

§17

§18

§19
5.

§20

§21 den Abwasserent-an

§22

§2§23
Begriffsbestimmungen

Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung 
umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 
Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser 
sowie die Beseitigung des in Hauskläranlagen anfallen­
den nicht separierten Schlamms und das in abflusslosen 
Gruben gesammelte Abwasser.
Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerbli­
chen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verän­
dert ist. Nicht als Abwasser im Sinne dieser Satzung 
gelten das durch landwirtschaftlichen Gebrauch verun­
reinigte Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirt­
schaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gärtnerisch ge­
nutzten Böden aufgebracht zu werden, sowie Jauche und 
Gülle. Nicht als Abwasser gelten auch die Stoffe und 
Abwässer nach § 14.

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich 
das Grundstück im bürgerlich rechtlichen Sinne. Mehre­
re selbständig nicht baulich oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke gelten als ein Grundstück, wenn die 
Eigentümer identisch sind, die Grundstücke aneinander 
grenzen und sie nur in ihrer Gesamtheit baulich oder 
gewerblich nutzbar sind. Befinden sich auf einem 
Grundstück mehrere Gebäude, so können für jedes 
dieser Gebäude die für Grundstücke maßgeblichen 
Vorschriften dieser Satzung angewendet werden. Die 
Entscheidung hierüber ist in das Ennessen des Zweck­
verbandes gestellt.

Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
erlassenen Vorschriften gelten entsprechend auch für 
Erbbauberechtigte und solche natürlichen und juristi­
schen Personen, einschließlich der juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, die die tatsächliche Gewalt über 
eine bauliche Anlage oder ein Grundstück ausüben oder 
ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Be­
rechtigte oder zur Nutzung eines Grundstücks nach der 
in § 9 SachenRBerG genannten Art dazu berechtigt sind. 
Von mehreren dinglich Berechtigten i.S.d. Satz 1 ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamt­
schuldner.

§24
1.

§25

§26

§27

§28

§29

Anlage: Maximalwerte für Abwassereinleitungen

§1
Allgemeines

Der Zweckverband betreibt nach Maßgabe dieser 
Satzung zur Beseitigung des in seinem Entsorgungsge­
biet anfallenden Abwassers eine einheitliche öffentliche 
Anlage (Abwasserentsorgungsanlage), bestehend aus
den Teilen

a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung als 
öffentliche Einrichtung nach hoheitlichen Grundsät­
zen,

b) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung als 
öffentliche Einrichtung nach hoheitlichen Grundsät­
zen;

weiterhin zählen dazu:

c) Niederschlagswasseranlagen im öffentlichen
Bereich, soweit diese Anlagen Teil des Mischkana­
lisation sind,

d) Niederschlagswasseranlagen im öffentlichen
Bereich, soweit diese Anlagen Teil der verbandsei­
genen Trennkanalisation sind.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler 
Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im 
Mischverfahren und im Trennverfahren (zentrale 
Abwasserentsorgungsanlage) sowie mittels Einrichtun­
gen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von 
Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und 
nicht separiertem Schlamm aus Kleinkläranlagen 
(dezentrale Abwasserentsorgungsanlage).

Der Zweckverband kann die Abwasserbeseitigung ganz 
oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen.

Art, Lage und Umfang der Abwasserenlsorgungsanla- 
gen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung,

1.

2.

3.

2.

Grundstücksentwässerungsanlagen 
Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht 
Bestandteile der Abwasserentsorgungsanlage sind.

Als Anschlusskanal wird die Verbindung zwischen dem 
im öffentlichen Bereich liegenden Sammler und dem 
Reinigungsschacht definiert.

sind4. alle

3.

5.
4.
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6. Zu der zentralen Abwasserentsorgungsanlage gehören 
das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließ­
lich aller technischen Einrichtungen wie:

a. ) Leitungsnetz für Schmutzwasser und Nieder­
schlagswasser, soweit es sich um Mischwasserka­
nalisation handelt, das Leitungsnetz für Schtnutz- 
oder Niederschlagswasser, soweit es sich um ein 
Trennsystem handelt;

b. ) Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisions­
schächte sowie Pumpstationen;

c. ) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers
wie z. B. die Klärwerke und ähnliche Anlagen, die 
itn Eigentum des Zweckverbandes stehen und ferner 
die von Dritten hergestellten und unterhaltenen An­
lagen, denen sich der Zweckverband bedient;

d. ) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufc, wenn
ihnen wasserrechtlich die Gewässereigenschaft ent­
zogen ist und sie zur Aufnahme der Abwässer die­
nen;

e. ) in den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung
durch ein Druckentwässerungsnelz erfolgt und sich 
Teile eines solchen Netzes auf den Pri­
vatgrundstücken befinden, gehören auch die 
Druckleitungen bis einschließlich der Druckstatio­
nen sowie die notwendige Elektroinstallation für das 
Pumpwerk zur Abwasserentsorgungsanlage.

Zur dezentralen Abwasserentsorgungsanlage gehören 
alle Vorkehrungen und Einrichtungen zur Abfuhr und 
Behandlung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben und nicht separierten Schlamm aus 
Kleinkläranlagen außerhalb des zu entwässernden 
Grundstücks, soweit sie Eigentum des Zweckverbandes 
sind.
Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende 
Leitungsnetze, in denen der Transport von Abwasser 
einer Mehizahl von Grundstücken durch von Pumpen 
erzeugten Druck erfolgt; die Pumpen und Pumpen­
schächte sind regelmäßig technisch notwendige Be­
standteile der Abwasserentsorgungsanlage.

Grundstücken die Einbindestelle der gemeinsamen 
Grundstücksleitung in den Anschlusskanal oder in den 
Abwasserkanal;

e) bei Niederschlagsentwässerungsleitungen in Misch­
systemen das Anschlussstück der Niederschlagsentwäs­
serung an die Grundstiicksleitung Schmutzwasser;

f) in allen anderen Fällen die Grenze des zu entwässernden 
Grundstücks.

§4
Indirekteinleitei-

Der Zweckverband führt ein Kataster über die 
genehmigten lndirekleinleiter, die in die Abwasserent­
sorgungsanlage einleiten und deren Abwasser von der 
Beschaffenheit häuslichen Abwassers abweicht.

Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatzes 0 sind 
dem Zweckverband mit dem Entwässerungsantrag nach 
§ 13, bei bestehenden Anschlüssen binnen 3 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Satzung, die abwassererzeu­
genden Betriebsvorgänge zu benennen. Auf Anforde­
rung des Zweckverbandes hat der Einleiter unverzüglich 
Auskünfte über die Zusammensetzung des Abwassers, 
den Abwasseranfall und ggf. die Vorbehandlung von 
Abwasser zu erteilen. Soweit es sich um nach der 
„Verordnung über das Einleiten von Abwasser in 
öffentliche Abwasseranlagen” (Indirekteinleiterverord­
nung - IndV.) (GVB1. II Nr. 28 vom 27.11.1998) 
genehmigte Einleitungen handelt, genügt in der Regel 
die Vorlage des Genehmigungsbescheides der Unteren 
Wasserbehörde.

1.

2.

7.

§5
Anschluss- und Benutzungsrecht

Jeder Eigentümer eines im Gebiet des Zweckverbandes 
gelegenen Grundstücks ist nach Maßgabe dieser Sat­
zung berechtigt, vom Zweckverband zu verlangen, dass 
sein Grundstück an die bestehende Abwasserentsor­
gungsanlage angeschlossen wird (Anschlussrecht).

Nach der betriebsfertigen Herstellung und Freigabe des 
Grundstücksanschlusses und der Grundstücksentwässe­
rungsanlage hat der Anschlussberechtigte, vorbehaltlich 
der Einschränkung in dieser Satzung, und unter Be­
achtung der technischen Bestimmungen für den Bau und 
den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das 
Recht, die auf seinem Grundstück anfallenden Abwässer 
in die Abwasserentsorgungsanlage einzuleiten (Benut­
zungsrecht).

1.

8.

2.

§3
Öffentliche Abwasserentsorgungsanlagen

Die öffentliche zentrale Abwasserentsorgungsanlage endet an
der Einleitstelle. Einleitstellen sind:

a) bei Verlegung des Abwasserkanals in der öffentlichen 
Straße der der Straße zugewandte Anschluss an den 
Revisionsschacht auf dem Grundstück des Einleiters;

b) die dem Abwasserkanal nächstgelegene Grundstücks­
grenze, wenn kein Revisionsschacht vorhanden ist;

c) bei mehreren hintereinander liegenden Grundstücken der 
Schnittpunkt des Anschlusskanals mit der ersten Grund­
stücksgrenze, unabhängig davon, ob ein oder mehrere 
dazwischen liegende Grundstücke an die Abwasserent­
sorgungsanlage angeschlossen sind;

d) bei Verlegung des Abwasserkanals außerhalb der 
öffentlichen Straße die Einbindungsstelle der Grund­
stücksleitung in den Anschlusskanal oder in den Ab­
wasserkanal, bei mehreren hintereinander liegenden

§6
Begrenzung des Anschlussrechtes

1. Das Anschlussrecht eistreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die an die betriebsfertige Abwasserentsor­
gungsanlage angeschlossen werden können. Dazu 
müssen die öffentlichen Kanäle in unmittelbarer Nähe 
des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. 
Der Zweckverband kann den Anschluss auch in anderen 
Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl 
nicht beeinträchtigt wird. Welche Grundstücke durch die 
Abwasserentsorgungsanlage erschlossen werden, 
bestimmt der Zweckverband.

2. Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die 
Abwasserentsorgungsanlage aus technischen, betriebli-
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chen, topographischen oder ähnlichen Gründen er­
hebliche Schwierigkeiten bereitet, besondere Maßnah­
men erfordert oder besondere Aufwendungen oder 
Kosten verursacht, kann der Zweckverband den An­
schluss versagen. Dies gilt nicht, wenn sich der Grund­
stückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss 
verbundenen Mehraufwendungen zu tragen und dafür 
auf Verlangen Sicherheit leistet.

Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit der 
Zweckverband von der Abwasserbeseitigungspflicht 
befreit ist.

Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 
oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so kann 
der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen. Ausnahmsweise kann 
in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt 
werden, soweit dies sachgerecht ist.

Besteht ein Anschluss an die dezentrale Abwasserentsor­
gungsanlage, kann der Zweckverband den Anschluss an 
die zentrale Abwasserentsorgungsanlage verlangen, 
sobald die Voraussetzungen des Absatzes 3 nachträglich 
eintreten. Der Grundstückseigentümer erhält eine 
entsprechende Mitteilung mit der Aufforderung zum 
Anschluss seines Grundstücks an die zentrale Abwas­
serentsorgungsanlage. Der Anschluss ist innerhalb von 
drei Monaten nach Zugang der Aufforderung voizuneh- 
men.

Werden an einer Erschließungsstraße, in die später 
Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubau­
ten errichtet, so sind auf Verlangen des Zweckverbandes 
alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die 
zentrale Abwasserentsorgungsanlage vorzubereiten.

4.

3.

5.

4.

§9
Benutzungszwang

Wenn und soweit ein Grundstück an die Abwasserentsor- 
gungsaniage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet, alles anfallende Schmutzwasser, sofern nicht eine 
Einleitungsbeschränkung nach § 14 gilt, der Abwasserentsor­
gungsanlage zuzuführen.

§7
Begrenzung des Benutzungsrechts

Der Zweckverband kann die Benutzung der 
Abwasserentsorgungsanlage ganz oder teilweise 
widerrufen oder versagen, wenn:

a) das Schmutzwasser wegen seiner Art und Menge 
nicht zusammen mit den in Haushalten anfallenden 
Schmutzwässem beseitigt werden kann oder

b) eine Übernahme des Abwassers technisch nicht 
möglich oder wegen des unverhältnismäßig hohen 
Aufwandes nicht vertretbar ist oder

c) die Abwasserentsorgungsanlage für die Aufnahme 
oder Reinigung des veränderten Abwassers oder der 
erhöhten Abwassermenge nicht ausreichend ist. Dies 
gilt nicht, wenn der Grundstückseigentümer sich be­
reit erklärt, die entstehenden Mehrkosten für den 
Bau, den Betrieb und Unterhaltung zu tragen und 
dafür auf Verlangen Sicherheit leistet.

In den Schmutzwasserkanal darf kein Niederschlags­
wasser eingeleitet werden.

1.

§ 10
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

Bei der zentralen Abwasserentsorgungsanlage kann die 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang auf 
schriftlichen Antrag gewährt werden, wenn der An­
schluss des Grundstücks für den Grundstückseigentü­
mer, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls, unzumutbar ist. Der Antrag ist innerhalb 
eines Monats nach Aufforderung beim Zweckverband 
schriftlich zu stellen. Wird die Befreiung ausgesprochen, 
besteht für das Grundstück hinsichtlich der Schmutz­
wasserentsorgung die Verpflichtung zum Anschluss und 
zur Benutzung der dezentralen Abwasserentsorgungs­
anlage nach Maßgabe der entsprechenden vSatzung.

Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder auf 
bestimmte Zeit oder unter Auflagen und Bedingungen 
erteilt werden.

1.

2.
2.

§8
Anschlusszwang

1. Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein 
Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
an die Abwasserentsorgungsanlage anzuschließen, 
sobald auf seinem Grundstück Abwasser auf Dauer 
anfallt oder hierfür ein öffentliches Interesse besteht. Ein 
Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

2. Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald 
das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für 
gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit 
der Bebauung des Grundstückes begonnen wurde.

3. Die Verpflichtung nach Absatz 1 richtet sich auf den 
Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgungsanlage, 
soweit die Kanalisationsanlagen für das Grundstück 
betriebsbereit vorhanden sind, sonst auf einen Anschluss 
des Grundstücks an die dezentrale Abwasserentsor­
gungsanlage.

§11
Nutzung des Niederschlagswassers

Der Grundstückseigentümer hat dem Zweckverband 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wenn er das auf 
seinem Grundstück anfallende Niederschlagswasser 
ganz oder teilweise keiner unmittelbaren Beseitigung 
zuführt, sondern es zunächst für die Brauchwassemut- 
zung speichert und einer sich daran anschließenden 
sukzessiven Veiwendung im Haushalt oder im Gewer­
bebetrieb zuführen will. Die Einleitung dieser Wasser­
menge in die Abwasserentsorgungsanlage ist nach 
Maßgabe der Salzung über die Erhebung von Kanalbe- 
nulzungsgebühren für die Abwasserableiiung und - 
behandhing des Zweckverbandes Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 
gebührenpflichtig.

Die Verantwortlichkeit für die ordnungsgemäße 
Errichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb, ein­
schließlich der Installation zur Messung der in den Ab­
wasserkanal gelangenden Abwassennengen für derarti-

1.

2.
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ge Brauchwasseranlagen, trägt der jeweilige Grund­
stückseigentümer.

zusammen einen Monat vor der geplanten Beantragung der 
Baugenehmigung beim Zweckverband einzureichen:

a) Erläuterungsbericht mit einer Beschreibung des 
Vorhabens und seiner Nutzung,

eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, 
dessen Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art 
und Umfang der Produktion und der Anzahl der Be­
schäftigten sowie des voraussichtlich anfallenden 
Abwassers nach Menge und Beschaffenheit,

c) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbe­
handlungsanlagen Angaben über:

- Menge und Beschaffenheit des Abwassers,

- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage,

- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rück­
ständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe),

- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb,

d) einen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks 
im Maßstab nicht kleiner als 1 : 500, aus dem ein­
deutig die Lage des Grundstückes erkennbar ist, mit 
folgenden Angaben:

- Straße und Hausnummer,

- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf 
dem Grundstück,

- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen,

- Lage des zukünftigen Anschlusskanals und An- • 
schlusstiefe,

- in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener 
Baumbestand.

§ 12
Entwässeningsgenelunignng

Der Zweckverband erteilt nach den Bestimmungen 
dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an die 
jeweilige Abwasserentsorgungsanlage und zum Einlei­
ten von Abwasser (Entwässerungsgenehmigung). 
Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, der 
der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden 
Abwasserverhältnisse oder des Anschlusses an die 
Abwasserentsorgungsanlage bedürfen ebenfalls einer 
Entwässerungsgenehmigung.

Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grund­
stückseigentümer schriftlich zu beantragen (Entwässe­
rungsantrag auf Formblatt „Antrag auf Herstellung eines 
Anschlusskanals“ des Zweckverbandes).

Der Zweckverband entscheidet, ob und in welcher 
Weise das Grundstück anzuschließen ist. Er kann 
Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie die 
Begutachtung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
durch Sachverständige verlangen, sofern das zur 
Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforder­
lich erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentü­
mer zu tragen.

Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte 
erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für und 
gegen die Rechtsnachfolger des Grundstücks­
eigentümers. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Geneh­
migungen, die für den Bau oder Betrieb der Grund­
stücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvor­
schriften erforderlich sein sollen.

Der Zweckverband kann - abweichend von den 
Einleitbedingungen des § 14 - die Genehmigung unter 
Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs oder der nachträglichen Einschränkung 
oder Änderung erteilen.

Der Zweckverband kann anordnen, dass der 
Grundstückseigentümer eine regelmäßige Überwachung 
seiner Grundstücksenlwässerungsanlage durch den 
Zweckverband zu dulden und die dadurch bedingten 
Kosten zu erstatten hat.

Vor Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit 
der Herstellung oder der Änderung der Grundstücksent­
wässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und 
soweit der Zweckverband sein Einverständnis erteilt hat.

1. b)

2.

3.

4.

5.
§14

Einleitbedingungen

Für die Benutzung der Abwasserentsorgungsanlage 
gelten die in Absatz 0 bis 13 geregelten Einleitbedin­
gungen. Wenn eine Einleitung nach der Indi­
rekteinleiterverordnung genehmigt wird, treten die in 
dieser Genehmigung bestimmten Werte an die Stelle der 
in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Einleitbe­
dingungen. Eine aufgrund der Indirekteinleiterverord­
nung erteilte Einleitgenehmigung ersetzt für ihren 
Geltungsumfang die Entwässerungsgenehmigung nach 
dieser Satzung.

Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwäs- 
senmgsanlage eingeleitet werden. Ausnahmen bedürfen 
der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des 
Zweckverbandes.

Das Benutzungsrecht beschränkt sich auf die 
Zusammensetzung des Abwassers nach § 14 und auf die 
Bedingungen nach § 7 dieser Satzung.

ln den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten 
darf Niederschlagswasser, Grund- und Dränwasser 
sowie unbelastetes Kühlwasser nur in den Nieder­
schlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den 
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

1.

6.

7.

2.

Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei 
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder 
Änderung der Grundstücksenlwässerungsanlage nicht 
begonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unter­
brochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um 
jeweils zwei Jahre verlängert werden.

§13
Erweiterter Entwässerungsantrag

Ist eine Entwässerungsgenehmigung wegen eines 
genehmigungspflichtigen Vorhabens erforderlich, so ist der 
Entwässerungsantrag nach § 12 mit folgenden Unterlagen

8.

3.

4.
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5.) In die Abwasserentsorgungsanlage darf solches
Abwasser nicht eingeleitet weiden, das aufgrund seiner
Inhaltsstoffe:

a) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
oder

b) das in der Abwasserentsorgungsanlage beschäftigte 
Personal gefährdet oder gesundheitlich beeinträch­
tigt oder

c) die Abwasserentsorgungsanlage in ihrem Bestand 
angreift oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhal­
tung gefährdet, erschwert oder behindert oder

d) Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreift 
oder

e) giftige, übel liechende und explodierende Dämpfe 
oder Gase bildet oder

f) die Kanalisation verstopft oder zu Ablagerungen 
führt oder

g) die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder - 
Verwertung beeinträchtigt oder

h) die Funktion der Abwasserentsorgungsanlage so 
erheblich stört, dass dadurch die Anforderungen der 
wasserrechtlichen Erlaubnis nicht eingehalten wer­
den können.

Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe:

i) Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, 
Treber, Borsten, Lederreste;

j) infektiöse Stoffe, Medikamente, nicht desinfiziertes 
Abwasser aus Infektionsabteilungen von Kranken­
häusern und medizinischen Instituten;

k) Inhalte von Chemietoiletten;

l) Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u. ä. 
(diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand 
nicht eingeleitet werden);

m) Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, 
Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende Abfälle 
sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen;

n) Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersafl, Blut und 
Molke;

o) Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe 
enthalten oder die Ölabscheidung verhindern;

p) Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche 
Öle und Fette einschließlich des durch diese Stoffe 
verunreinigten Waschwassers;

q) Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,0 bis 
9,5), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, 
Schwefelwasserstoff, Blausäure und Stickstoff­
wasserstoffsäure sowie deren Salze, Carbide, die 
Acetylen bilden, ausgesprochen toxische Stoffe;

r) gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in 
schädlichen Konzentrationen freisetzen kann;

s) feuergefährliche und explosionsartige Stoffe sowie 
Abwasser, aus dem explosionsartige Gas-Luft­
Gemische entstehen können;

t) Emulsionen von Mineralölprodukten;

u) Abwasser von Industrie- und Gewerbegebieten, von 
dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behand­
lung in der Kläranlage nicht den Mindest­
anforderungen nach § 7a Wasserhaushaltsgesetz 
entsprechen wird.

Falls Stoffe in dieser Art in stark verdünnter Form 
anfallen und dabei die in Absatz 0 genannten Einleitwerte 
nicht überschritten werden, gilt das Einleitverbot nicht; 
das Verdiinnungs- und Vermischungsverbot nach Absatz 
0 bleibt von dieser Regelung unberührt.

Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur 
eingeleitet werden, wenn es der Verordnung über den 
Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strah­
lenschutzverordnung 
(BGBl. I S. 2905, 1977 S. 184, 269) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1321, 
Ber. S. 1926) - insbesondere § 46 Absatz 3 - entspricht.

Abwässer
Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen (z. 
B. Krankenhäuser) - dürfen abgesehen von den übrigen 
Begrenzungen des Benutzerrechtes, nur eingeleitet 
werden, wenn sie in der Stichprobe die in der Anlage 
dieser Satzung genannten Einleitwerte nicht überschrei­
ten. Für in der Anlage nicht aufgeführte Stoffe werden 
Einleitwerte im Bedarfsfall nach den Richtlinien des 
jeweils gültigen Regelwerkes der Abwassertechnischen 
Vereinigung e.V. (ATV) und den jeweils zu beachten­
den DIN-Normen festgesetzt.

Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich 
oder industriell genutzten Grundstücken oder von 
anderem nicht häuslichen Schmutzwasser in die Abwas- 
sercntsorgungsanlage ist eine qualifizierte Stichprobe 
vorzusehen. Sie umfasst mindestens fünf Stichproben, 
die in einem Zeitraum von höchstens 30 Minuten im 
Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnom­
men werden. Die Mischprobe ist nicht bei den Parame­
tern Temperatur und pH-Wert anzuwenden. Die Häufig­
keit und der Umfang der Untersuchungen werden vom 
Zweckverband festgelegt.
Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen 
Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersu­
chungen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur 
Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der 
jeweils gültigen Fassung oder den entsprechenden DIN- 
Normen des Fachnonnenausschusses Wasseiwesen im 
Deutschen Institut für Normung e. V. Berlin, auszufüh-

6.

StrlSchV) vom 13.10.1976

insbesondere aus Industrie- und7.

8.

ren.

Höhere Einleitwerte können im Einzelfall —nur unter 
Vorbehalt des jedeizeitigen Widerrufs— zugelassen 
werden, wenn nach den Besonderheiten des Falls die 
schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer 
innerhalb dieser Grenzen für die Abwasserentsorgungs­
anlage, die bei ihnen beschäftigten Personen und die 
Abwasserbehandlung vertretbar sind. Hierfür erhebt der 
Zweckverband auf der Grundlage seiner Gebührensat­
zung Zuschläge.
Niedrigere als die aufgeführten Einleitwerte und Fracht­
begrenzungen können im Einzelfall festgesetzt und die 
Einhaltung der geringeren Einleitwerte kann angeordnet 
werden, soweit dies nach den Umständen des Falls

9.
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geboten erscheint, um eine Gefährdung der Abwasse­
rentsorgungsanlage oder der hier beschäftigten Perso­
nen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anla­
gen oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung 
sowie der Klärschlammvcrwertung zu verhüten. Das 
Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die gerin­
geren Einleitwerte überschreiten, fällt im Geltungsbe­
reich der Anordnung unter das Einleitverbot nach 
Absatz 0.

Anpassung der Grundstiicksentwässerungsanlage 
entstehenden Aufwand zu tragen.

Der Zweckverband hat den Schmutzwasseranschlusska­
nal von der Grundstücksgrenze bis zum Hauptkanal zu 
unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Die Kosten 
trägt der Grundstückseigentümer, wenn die Reinigung 
und Unterhaltung durch sein Verschulden erforderlich 
geworden ist.

Der Grundstückseigentümer darf den Schmutzwasseran­
schlusskanal nicht ohne vorherige schriftliche Genehmi­
gung des Zweckverbandes verändern oder verändern 
lassen.

5.

6.10. Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik Abwasser zu verdün­
nen oder zu vermischen, um Einleitwerte zu umgehen 
oder die Einleitwerte zu erreichen. Dies gilt nicht im 
Bezug auf den Parameter Temperatur.

Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwas­
ser nicht den Anforderungen gemäß den vorstehenden 
Regelungen entspricht, so sind geeignete Vorbehand­
lungsanlagen zu erstellen und geeignete Rückhaltungs­
maßnahmen zu ergreifen.

12. Werden von dem Grundstück Stoffe und Abwässer im 
Sinne der Absätze 0 bis 0 unzulässigerweise in die 
Abwasserentsorgungsanlage eingeleitet, ist der Zweck­
verband berechtigt, auf Kosten des Grundstückseigen­
tümers die dadurch entstandenen Schäden an und in der 
Abwasserentsorgungsanlage zu beseitigen, Untersu­
chungen und Messungen des Abwassers vorzunehmen 
und selbsttätige Messgeräte mit den dafür erforderlichen 
Kontrollschächten einbauen zu lassen.

§16
Grundstücksentwässerungsanlage

Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschiießenden 
Grundstück ist von dem Grundstückseigentümer nach 
den jeweils geltenden Regeln der Technik, insbesondere 
gemäß DIN 1986 und nach den Bestimmungen dieser 
Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu betrei­
ben.

1st für das Ableiten der Abwässer in den Anschlusskanal 
ein natürliches Gefälle nicht vorhanden oder besteht 
Riickstaugefahr, die durch eine Rückstau­
doppelvorrichtung nicht sicher beseitigt werden kann, so 
muss eine Abwasserhebeanlage eingebaut werden.

Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu 
erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen 
des Hausanschlusses bis zum Revisionsschacht sowie 
das Verfüllen der Rohrgräben muss sach- und fachge­
recht erfolgen.

Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nach ihrer 
Abnahme durch den Zweckverband in Betrieb genom­
men werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht 
verfällt werden. Werden bei der Abnahme Mängel 
festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu stellenden 
Frist zu beseitigen. Die Abnahme befreit den Grund­
stückseigentümer nicht von seiner Haftung fiir den 
ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässe­
rungsanlage.

Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem 
einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. 
Werden Mängel festgestellt, so kann der Zweckverband 
fordern, da.ss die Grundstücksentwässerungsanlage auf 
Kosten des Grundstückseigentümers in den vorschrifts­
gemäßen Zustand gebracht wird.

Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungs­
anlagen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden 
Bestimmungen iin Sinne des Absatz 0, so hat der 
Grundstückseigentümer auf Verlangen des Zweckver­
bandes diese auf eigene Kosten entsprechend anzupas­
sen. Für die Anpassung ist dem Gmndstückseigentümer 
eine angemessene Frist einzuräumen.
Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch 
dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen 
Abwasserentsorgungsanlage das erforderlich machen. 
Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung 
durch den Zweckverband. § 12 und § 13 sind entspre­
chend anzuwenden.

11.
1.

2.

3.

13. Der Zweckverband kann die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, um:

a) das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder 
.Stoffen zu verhindern, das die Festlegungen des Ab­
satzes 0 verletzt;

b) das Einieiten von Abwasser zu verhindern, das die 
Grenzwerte nach Absatz 0 nicht einhält.

4.

§ 15
Anschlusskanal

1. Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren 
Anschluss an die Abwasserentsorgungsanlage haben. 
Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die 
Anordnung der Revisionsschächte bestimmt der Zweck­
verband. Auf Antrag können mehrere Anschlüsse 
verlegt werden. Die Kosten für weitere Schmutzwas­
seranschlüsse trägt der Grundstückseigentümer.

Der Zweckverband kann im begründeten Ausnahmefall 
den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemein­
samen Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt 
voraus, dass die beteiligten Grundstückseigentümer die 
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grund­
stücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden 
Grundstück durch Eintragung einer grundbuchlichen 
Belastung gesichert haben.

Der Zweckverband lässt den Anschlusskanal für die 
Schinutzwasserbeseitigung hersteilen.

Ergeben sich bei der Ausführung der Anschlusskanäle 
unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein Abwei­
chen von detn genehmigten Plan erfordern können, so 
hat der Grundstückseigentümer den dadurch für die

5.

2.

6.

3.

4.
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§ 17
Sondervereinbariingen

Ist der Eigentümer oder sonstige Berechtigte und 
Verpflichtete nach dieser Satzung nicht zum Anschluss 
oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so kann 
der Verband durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen.

Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die 
Bestimmungen dieser Satzung sowie die Regelungen 
der Beilragsatzung und der Gebührensatzung des 
Verbandes entsprechend. Abweichend davon kann in 
der Sondervereinbarung anderes bestimmt werden, wenn 
dies sachgerecht oder im öffentlichen Interesse erforder­
lich ist.

dingungen dieser Satzung vorliegt, andernfalls der 
Zweckverband.

1. 5. Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1-4 gelten auch 
für Nutzer der Grundstücke.

§ 19
Sicherung gegen Rückstau

Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem 
anzuschließenden Grundstück. Unter dem Rückstau 
liegende Räume, Schächte, Schmutzwasserabläufe usw. 
müssen nach den technischen Bestimmungen für den 
Bau von Grundstücksentwässerungsaniagen gemäß DIN 
1986 gegen Rückstau gesichert sein. Die Sperrvorrich­
tungen sind dauernd geschlossen zu halten und dürfen 
nur bei Bedarf geöffnet werden.

Wo die Absperrvorrichtung nicht dauernd geschlossen 
sein kann oder die angrenzenden Räume unbedingt 
gegen Rückstau geschützt werden müssen, z.B. Woh­
nungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebens­
mittel oder andere wertvolle Güter,ist das Schmutzwas- 
scr mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebean­
lage bis über die Rückstauebene zu heben und dann in 
die Abwasserentsorgungsanlage zu leiten.

§20
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze

Führt der Zweckverband aus technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mittels eines 
Druckentwässerungsnetzes durch, so kann er in Anwen­
dung des § 1 Absatz 0 bestimmen, dass Teile des 
Druckentwässerungsnetzes auf dem anzuschließenden 
Grundstück zu liegen haben. Darunter sind nur Anla­
genteile zu verstehen, die für den jeweiligen Grund­
stücksanschluss erforderlich sind. In diesen Fällen ist 
der Grundstückseigentümer verpflichtet, entschädi­
gungsfrei zu dulden, dass der Zweckverband auf seinem 
Grundstück eine für die Entwässerung ausreichende 
bemessene Pumpenanlage sowie die dazugehörige 
Druckleitung installiert, betreibt, unterhält und ggf. 
erneuert.

1.2.

§18
Auskunfts- und Naclmchtspflicht, 
Überwachung und Betretungsrecht

Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, dem 
Zweckverband auf Verlangen die für den Vollzug dieser 
Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und 
Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen zu 
erteilen.

2.

1.

2. Alle Teile der Grundstücksenlwässerungsanlage, 
insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Revisions­
schächte, Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbe­
handlungsanlagen müssen zugänglich sein. Insbesonde­
re haben die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter 
den Zweckverband unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn:

1.

a) der Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen 
durch Umstände beeinträchtigt wird,die auf Mängel 
der Abwasserentsorgungsanlage zurückzuführen 
sein können (z.B. Verstopfungen von Abwasser­
seinleitungen);

b) Stoffe in die Abwasserentsorgungsanlage geraten 
sind oder zu geraten drohen, die den Anforderungen 
nach § 14 nicht entsprechen;

c) sich die der Mitteilung nach § 4 Absatz 2 zugrunde 
liegenden Daten ändern;

d) für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschluss- oder Benutzungsrechts entfallen.

Die Bediensteten und die mit Berechtigungsausweis 
versehenen Beauftragten des Zweckverbandes sind 
berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betre­
ten, soweit dies zum Zweck der Erfüllung der Abwas­
serbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung 
erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberech­
tigten haben das Betreten von Grundstücken und 
Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen 
Anlagentcilen auf den angeschlossenen Grundstücken 
zu gewähren.

Der Zweckverband ist jederzeit berechtigt, Abwas­
seruntersuchungen vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen. Er bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, 
Umfang und Turnus der Probenahmen. Die Kosten für 
die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls 
sich herausstellt, dass ein Verstoß gegen die Einleitbe-

Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung 
und Lage der Druckentwässerungsanlage trifft der 
Zweckverband. Die Pumpenanlage und die Drucklei­
tung dürfen nicht überbaut werden. Die elektrische 
Versorgung wird durch den Zweckverband bereitge­
stellt.

2.

3.

Die die dazugehörige3. Pumpenanlage 
Druckleitung werden nach ihrer Fertigstellung ohne 
besonderen Widmungsakt Bestandteile der Abwasse­
rentsorgungsanlage.

sowie

Im Interesse einer wirtschaftlichen Schinutzwasserent­
sorgung kann der Zweckverband den Anschluss von 2 
Grundstücken an eine Pumpenanlage bestimmen. Bei 
der Wahl des Standortes der Pumpanlage sind die 
berechtigten Wünsche des betroffenen Grundstückei­
gentümers zu berücksichtigen.

Die Absätze 1-3 gelten nicht für private Druckleitungen 
mit Anschluss an die Abwasserentsorgungsanlage 
außerhalb von Druckentwässerungsnetzen.

4.

4.

5.
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Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer 
Sondervereinbarung zuwider handelt, haftet dem 
Verband für alle ihm dadurch entstandenen Schäden und 
Nachteile. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt­
schuldner.

Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder 
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursa­
cher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser 
Satzung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die 
Abwasserentsorgungsanlage eingeleitet werden. Ferner 
hat der Verursacher den Zweckverband von allen 
Ersatzansprüchen freizustellen, die Dritte in diesem 
Zusammenhang gegen den Zweckverband geltend 
machen.

Wer entgegen § 21 unbefugt die Abwasserentsorgungs­
anlage betritt oder Eingriffe an ihr vomimmt, haftet für 
entstehende Schäden.

§21
Maßnahmen an den Abwasserentsorgungsanlagen

Einrichtungen der Abwasserentsorgungsanlage dürfen nur von 
Beauftragten des Zweckverbandes oder mit Zustimmung des 
Zweckverbandes betreten werden. Eingriffe an der 
Abwasserentsorgungsanlage sind unzulässig.

§22
Anzeigepflichten

Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschlusszwanges (§ 8 Absatz 1), so hat der Grund­
stückseigentümer dies unverzüglich dem Zweckverband 
schriftlich mitzutcilen.

Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in die 
Abwasserentsorgungsanlage, so hat der Verursacher den 
Zweckverband unverzüglich zu unterrichten.

Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder 
Mängel am Anschlusskanal unverzüglich dem Zweck­
verband mitzuteilen.

Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der 
bisherige Eigentümer die Rechtsänderung unverzüglich 
dem Zweckverband schriftlich mitzuteilen. In gleicher 
Weise ist auch der neue Eigentümer verpflichtet.

Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich 
ändern (z. B. bei Produktionsumstellungen), so hat der 
Grundstückseigentümer dies unverzüglich dem Zweck­
verband mitzuteilen.

3.

4.

1.

2.
5.

3.
Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle 
Schäden und Nachteile, die dem Zweckverband durch 

Zustand

6.

mangelhaften
Stücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges 
Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entste­
hen.

der Grund-den
4.

Wer durch Nichtbeachtung der Einleitbedingungen 
dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe nach 
§ 9 Abwasserabgabengesetz vom 13.09.1976 (BGBl. I 
S. 2721, her. S. 3007) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 03.11.1994 (BGBl. I S. 3370) verursacht, hat 
dem Zweckverband den erhöhten Betrag der Abwasser­
abgabe zu eistatten.

7.
5.

6. Der Grundstückseigentümer hat den Beginn der 
Einleitung von Schmutzwasser in den Kanal dem 
Verband gegenüber unverzüglich anzuzeigen. §25

Zwangsmittel

Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht 
befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann 
durch den Zweckverband nach Maßgabe des Verwal­
tungsvollstreckungsgesetzes des Landes Brandenburg in 
der jeweils geltenden Fassung sowie des Ordnungsbe­
hördengesetzes des Landes Brandenburg ein Zwangsgeld 
bis zu 10.000,00 DM angedroht und festgesetzt werden. 
Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, bis die 
festgestellten Mängel beseitigt sind.

Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger 
Androhung itn Wege der Ersatzvomahme auf Kosten des 
Pflichtigen durchgesetzt werden.

Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvomahme 
werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§26
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne dieser Satzung 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen:

a) § 4 Absatz 2 dem Zweckverband die abwasserer­
zeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht recht­
zeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlan­
gen des Zweckverbandes hin keine oder nur eine 
unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung 
des Abwasseis, den Abwasseranfall und die Vorbe­
handlung erteilt;

§23
Altanlagen 1.

1. Anlagen, die vor Anschluss an die Abwasserentsor­
gungsanlage der Beseitigung des auf dem Grundstück 
anfallenden Abwassers dienten und die nicht als Be­
standteil der angeschlossenen Grundstücksentwässe­
rungsanlage genehmigt sind, hat der Grundstückseigen­
tümer innerhalb von drei Monaten aufseine Kosten so 
herzurichten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung 
von Abwasser nicht mehr benutzt werden können.

2.1st das Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt 
der Zweckverband den Anschluss auf Kosten des 
Grundstückseigentümers.

2.

3.§ 24
Haftung

Der Verband haftet unbeschadet der Regelung in Abs. 2 
nicht für Schäden, die durch Betriebsstörungen der 
Abwasserentsorgungsanlage oder durch Rückstau 
infolge von unabwendbaren Naturereignissen, insbeson­
dere Hochwasser, höhere Gewalt oder Streik hervorge­
rufen werden.

1.

1.

Der Verband haftet für Schäden, die sich aus dem 
Benutzen der Abwasserentsorgungsanlage ergeben nur 
dann, wenn einer Person, deren sich der Verband zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten bedient, 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

2.
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b) § 8 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 5 sein 
Grundstück nicht rechtzeitig an die Abwasserentsor­
gungsanlage anschließen lässt;

c) § 8 Absatz 3 sein Grundstück nicht nach dem vom 
Zweckverband vorgeschriebenen Verfahren entwäs­
sert;

d) § 9 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die 
Abwasserentsorgungsanlage einleitet;

e) § 11 auf seinem Grundstück anfallendes Nieder­
schlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne dies 
detn Zweckverband angezeigt zu haben;

f) dem nach § 12 genehmigten Entwässerungsantrag 
die Grundstücksentwässerungsanlage ausführt;

g) § 12 im Enlwässerungsantrag nach § 12 unrichtige 
Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterla­
gen dem Zweckverband vorlegt, um ein nach dieser 
Satzung vorgesehenes Handeln zu erwirken oder zu 
verhindern;

h) die Herstellung gemäß § 12 Absatz 3 ohne Einver­
ständnis des Zweckverbandes beginnt;

i) § 13 den Anschluss seines Grundstückes an die 
Abwasserentsorgungsanlage oder die Änderung der 
Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt bzw. 
vor Zustimmung des Zweckverbandes mit der Her­
stellung oder Änderung der Grundstücksentwässe­
rungsanlage beginnt;

j) § 14 Absatz 5 Abwasser einleitet, das einem 
Einleitverbot unterliegt oder Abwasser einleitet, das 
einen der Maximalwerte gemäß Anlage zur Abwas­
serbeseitigungssatzung überschreitet (ausgenommen 
GSB und abfiltrierbare Stoffe);

k) § 14 Absatz 8 ohne Stichprobe einleitet;

l) § 14 Absatz 10 Abwasser verdünnt oder vermischt;

m) §14 Absatz 11 Vorbehandlungsanlagen nicht 
erstellt oder Rückhaltemaßnahmen nicht ergreift;

n) § 15 Absatz 6 ohne vorherige Genehmigung ändert 
oder ändern lässt;

o) §16 Absatz 3 die Rohrgräben vor der Abnahme 
verfällt;

p) § 16 Absatz 4 die Grundstücksentwässerungsanlage 
oder auch Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt;

q) §16 Absatz 1 die Entwässerungsanlage seines 
Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt;

r) §16 Absatz 6 ohne Genehmigung die Grund­
stücksentwässerungsanlage ändert;

s) § 18 Absatz 1 keine Auskunft erteilt;

t) § 18 Absatz 2 den Zugang nicht gewährleistet;

u) §18 Absatz 3 Beauftragten des Zweckverbandes 
nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen derGrund- 
stiicksenlwässerungsanlage gewährt;

v) § 20 Absatz 2 die Pumpenanlage, die Druckleitung 
oder elektrische Versorgungsleitungen überbaut;

w) § 21 die Abwasserentsorgungsanlage betritt oder 
sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt;

x) § 22 seine Anzeigepflicht nicht oder nicht unver­
züglich erfüllt;

Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an 
der Abwasserentsorgungsanlage vomiinmt, Schachtab­
deckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient 
oder in einen Bestandteil der Abwasserentsorgungsanla­
ge, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt.

Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000,- DM geahndet werden.

Im übrigen gellen für das Verfahren zur Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten die Vorschriften des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des OWIG ist 
der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes.

2.

3.

4.

5.

§27
Beiträge und Gebühren

Der Verband erhebt nach Maßgabe seiner hierzu 
gesondert erlassenen Satzungen Beiträge und Gebühren, 
die auf dem Brandenburgischen Kommunai- 
abgabengesetz beruhen.

Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungs­
anlagen werden Verwaltungskosten nach der Verwal­
tungskostensatzung erhoben.

§28
Übergangsregelung

1.

2.

Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmi­
gungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung 
weitergeführt.

§29
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft, gleichzeitig tritt die Abwasserbe­
seitigungssatzung vom 17.12.1997 (veröffentlicht in der 
Märkischen Odeizeitung vom 16.01.1998), zuletzt geändert 
durch erste Änderungssatzung vom 05.07.2000 (veröffentlicht 
in der Märkischen Oderzeitung vom 22./23.07.2000) außer 
Kraft.

Fürstenwalde 30.05.01 
Ort, Datum

30.05.01 Fürstenwalde 
Ort, Datum

Reim
Verbandsvorsteher

Schröder
Vorsitzenderder
Verbandsversammlung
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Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland

Anlage zur Abwasserbeseitigungssatzung

Maximalwerte für Abwassereinleitungen

Fiir das Einleiten von Abwasser in die Abwasscrentsorgungsanlagc gelten, soweit nicht durch wasserrechtliche Vorschriften 
die Einleitbefugnis weitgehend eingeschränkt ist, die folgenden Eihlcitgrenzwerte in der nicht abgesetzten Stichprobe:

Inhaltsstoffe 
Temperatur 
pH- Wert
Absetzbare Stoffe (nach 15 min Absetzzeit)
Abfiltrierbare Stoffe
Chem. Sauerstoffbedarf 
CSB homog.
Ammonium - N

1.

Maximalwerte Norm
0c35 DIN 38 404 C4 

DIN 38 404 C5 
DIN 38 409 H9 
DIN 38 409 H2

6,0 bis 9,5
1,5 ml/1

400 mg/1

1500 mg/1 DIN 38 409 H41
DIN 38 406 E5 od.
DIN EN ISO 11732 (E 23)
DIN 38 409 H 27
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 10304 - 2 (D 20)
DIN EN ISO 10304 - 2(D 20)
DIN 38 405 D26
DIN EN ISO 11969 (D18) od.
Vdl 2268 Bl. 4
DIN 38 406 E6 od.
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DINEN ISO 5961 (E 19)
DIN EN 1233 (E10)
DIN 38 406 E7 od.
DIN EN ISO 11885 (E 22) 
DIN 38 406 Eil od.
DIN EN ISO 11885 (E22) 
DIN EN 1483 (E12)
DIN 38 406 E8 
DINEN ISO 11885 (E22) 
DIN EN 1485 (H 14)
DIN EN ISO 10301 (F4)
DIN 38 409 H16 
DIN 38 409 H17
DIN 38 409 H18 od.
E DIN 38409 - H53
DIN 38 409 H23 
DIN EN 27888 (C 8)

DIN 38405 D 13 - 2

95 mg/1

Stickstoff gesamt 
Phosphor gesamt 
Chlorid 
Sulfat

100 mg/1
15 mg/1

400 mg/1
300 mg/1

Sulfid 0,2 mg/1
Arsen (Kontrolle mit Hydridsystem) 0,05 mg/1

Blei 0,3 mg/1

Cadmium 
Chrom gesamt 
Kupfer

0,1 mg/1
mg/1
mg/1

0,3

0,5

Nickel 0,3 mg/1

Quecksilber (Kontrolle mit Hydrids) 
Zink

0,008 mg/1
mg/10,1

AOX 0,5 mg/1
LHKW Summe 
Phenolindex ohne dest.
Schwerfliichtige lipophile Stoffe (organ. Fette) 
Kohlenwasserstoffe (Mineralöle u.a.) MKW

0,25 mg/I
1,0 mg/1
25 mg/1
10 mg/1

Tenside
Leitfähigkeit

Cyanid leicht freisetzbar

10 mg/1
mS/cm5,0

0,5 mg/1

2. Werden von der oberen Wasserbehörde Anforderungsregelungen zur Behandlung und/oder Zurückhaltung bestimmter 
Abwasserinhaltsstoffe amtlich eingeführt, sind diese zu beachten.

3. Das zielgerichtete Verdünnen des Abwassers zum Erreichen der Einleitungsgrenzwerte ist unzulässig.
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Erneuerung bleibt einer gesonderten .Satzung vorbehal-
2.) Beitragssatzung ten.

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht Zuschüsse 
Dritter.

3.
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsor­
gung Fiirstenwalde und Umland

Satzung
über die Erhebung von Beiträgen fiir die öffentliche 
Abwasserentsorgung in den Mitgliedsgemeinden des 
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserent­
sorgung Fürstenwalde und Umland

Der Beitrag wird zur Abgeltung des durch die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffentlichen 
Abwasserentsorgungsanlage gebotenen besonderen 
wirtschaftlichen Vorteils erhoben.

4.

§2
Gegenstand der Beitragspflicht

Aufgrund §§ 5, 35 Abs. 2 Nr. 10, 15 der Gemeindeordnung 
(GO) des Landes Brandenburg vom 15. Oktober 1993 (GVB1. 
Teil 1 S. 398) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Reform der Gemeindestruktur und zur Stärkung der 
Verwaltungskraft der Gemeinden im Land Brandenburg vom 
13.03.2001 (GVB1.1 S. 30) und der §§ 1, 2, 8 und 12 des 
Koinmunalabgabengeselzes für das Land Brandenburg (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juni 1999 
(GVB1 I S. 231) sowie dem Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 28. Mai 1999 (GVB1 I S. 194) hat die 
Verbandsversammlung gern. § 9 der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland auf ihrer Sitzung am 30.05.2001 
folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Der Beitragspflicht zur Deckung des Aufwandes nach 
§ 1 Abs. 2 unterliegen alle Grundstücke, die über einen 
Anschlusskanal an die Abwasserentsorgungsanlage 
angeschlossen werden können oder tatsächlich ange­
schlossen sind und

1.

für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
durch einen Bebauungsplan festgesetzt ist, sobald 
sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen, 
oder

a)

für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauf­
fassung Bauland sind und nach der geordneten Ent­
wicklung der Gemeinde zur Bebauung oder ge­
werblichen Nutzung anstehen.

Wird ein Grundstück über einen Anschlusskanal an die 
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen, so unterliegt 
es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzun­
gen des Abs. 1 nicht vorliegen.

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich 
das Grundstück im bürgerlich rechtlichen Sinne. Mehre­
re selbständig nicht baulich oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke gelten als ein Grundstück, wenn die 
Eigentümer oder andere nach § 5 Beitragspflichtige 
identisch sind, die Grundstücke aneinander grenzen und 
sie nur in ihrer Gesamtheit baulich oder gewerblich 
nutzbar sind.

b)

2.§1 Allgemeines

Gegenstand der Beitragspflicht 

Entstehung der Beitragspflicht 

Beitragssatz, Beitragsmaßstah 
Beitragspflichtige

Festsetzung, Fälligkeit, Vorausleistungen

Ablösung

Zahlungsverzug

Auskunfts- und Duldungspflicht 
Anzeigepflicht 

Ordnnngswidrigkeiten 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§2

§3

3.§4

§5

§6

§7

§8

§9
Wird ein bereits an die Abwasserentsorgungsanlage 
angeschlossenes Grundstück durch Hinzunahme eines 
angrenzenden Grundstücks, für das ein Anschiussbeitrag 
noch nicht erhoben wurde, zu einer wirtschaftlichen 
Einheit verbunden, so wird der Anschlussbeitrag für das 
hinzukommende Grundstück nacherhoben.

4.
§10

§11

§12

§3§1
Entstehung der BeitragspflichtAllgemeines

Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen 
Herstellung der Abwasserentsorgungsanlage einschließ­
lich des Grundstücksanschlusses vor dem Grundstück, 
die den Anschluss des Grundstückes an die Abwasser­
entsorgungsanlage ermöglicht, in den Fällen des § 2 
Abs. 2 dieser Satzung mit dem Anschluss des Grund­
stückes.

Die Beitragspflicht besteht auch für Grundstücke, die an 
der Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen sind und 
für die noch kein Beitrag erhoben wurde.

1.1. Der Zweckverband betreibt Einrichtungen und Anlagen 
der Abwasserentsorgung und -behandlung als einheitli­
che zentrale öffentliche Einrichtung (Abwasserentsor­
gungsanlage) für das Verbandsgebiet. Die Abwasserent­
sorgungsanlage bildet eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit.

2. Er erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Anschlussbeiträ­
ge zur teilweisen Deckung des durchschnittlichen 
Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und 
Verbesserung der Abwasserentsorgungsanlage. Die 
Erhebung von Anschlussbeiträgen für Erweiterung und

2.
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3. Für Grundstücke, die zum Zeitpunkt der Inkrafttretens 
dieser Satzung bereits an die zentrale öffentliche Ab- 
wasserentsorgungsanlagc angeschlossen waren oder 
angeschlossen werden konnten, entsteht die Beitrags­
pflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung.
In diesen Fällen entsteht keine Beitragspflicht, wenn für 
den Anschluss an die Abwasserentsorgungsanlage 
bereits eine Anschlussgebühren- oder Beitragspflicht 
nach früherem Recht entstanden war und wenn diese 
durch Zahlung, Erlass oder Verjährung erloschen ist. 
Hierzu besteht die Nachweispflicht durch den Beitrags­
pflichtigen.

stück liegenden Grundstücksseite und einer da­
zu verlaufenden Parallelen, deren Abstand 
durch die bauordnungsrechtlich zulässige Be­
bauung oder gewerbliche Nutzung bestimmt 
wird, wobei der das Grundstück verbindende 
Weg bei der Berechnung unberücksichtigt 
bleibt,

cc) und bei denen die tatsächliche Bebauung über 
die bauordnungsrechtliche Bebauungsgrenze 
hinausgeht, ist die tatsächliche Bebauungsgren­
ze für die Grundstückstiefe maßgebend.

d) bei Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB) 
die Grundfläche der an die Abwasserentsorgungs­
anlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die Grundflächenzahl 0,2. Die so ermittelte anre­
chenbare Grundstücksfläche wird den vorhandenen 
Gebäuden derart zugeordnet, dass ihre Grenze je­
weils im gleichen Abstand von den Außenwänden 
der Gebäude verläuft. Bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze erfolgt eine gleichmäßige Flä­
chenergänzung auf dem Grundstück.

e) für die im Bebauungsplan die Nutzung als Friedhof 
festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusam­
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsäch­
lich so genutzt werden, die Grundfläche der an die 
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossenen Bau­
lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2. 
Die so ermittelte anrechenbare Grundstücksfläche 
wird den vorhandenen Gebäuden derart zugeordnet, 
dass ihre Grenze jeweils im gleichen Abstand von 
den Außenwänden der Gebäude verläuft. Bei einer 
Überschreitung der Grundslücksgrenze erfolgt eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund­
stück.

Die nach Abs. 4 ermittelte Grundstücksfläche wird mit
einem Nutzungsfaktor vervielfacht. Dieser beträgt:

a) für das erste Vollgeschoss 
für jedes weitere Vollgeschoss weitere

b) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und Industrie­
gebieten beträgt der Nutzungsfaktor abweichend von

§4
Beitragssatz, Beitragsmaßstal)

1. Der Beitragssatz beträgt für die erstmalige Herstellung 
und Anschaffung der Abwasserentsorgungsanlage 
(Herstellungsbeitragssatz) bei Herstellung der Inan- 
spruchnahmemögiichkeit 2,56 Euro pro m2 anrechenba­
re Grundstücksfläche nach Absatz 3 bis 11. Er beinhaltet 
den Verbesserungsbeitragssatz nach § 4 Absatz 2.

Der Beitragssatz für die Verbesserung der Klärleistung 
der Kläranlage Fürstenwakle (Verbesserungsbeitrags­
satz) beträgt 0,61 Euro pro m2 anrechenbare Grund­
stücksfläche nach Absatz 3 bis 11.

2.

3. Der Anschlussbeitrag wird nach einem nutzungsbezo­
genen Flächenmaßstab nach Maßgabe der folgenden 
Absätze berechnet. Dabei wird die anrechenbare Grund­
stücksfläche mit dem grundstücksbezogenen Nutzungs­
faktor vervielfacht.

Als anrechenbare Grundstücksfläche gilt:

a) bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes oder eines Vorhaben- und Er­
schließungsplans (VEP) liegen, die Fläche, für die 
im Bebauungsplan bzw. im Vorhaben- und Er­
schließungsplan (VEP) eine bauliche oder gewerbli­
che Nutzung festgesetzt ist;

b) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan oder 
VEP besteht, die aber innerhalb eines im Zusam­
menhang bebauten Ortsteils liegen (Innenbereich, 
§ 34 BauGB), die dem Innenbereich zuzuordnende 
Fläche des Grundstücks,

c) bei Grundstücken, die über die sich nach den 
Buchstaben a) und b) ergebenden Grenzen hinaus 
bebaut oder gewerblich genutzt sind,

aa) und die mit einer Grundstücksgrenze an dem 
Hauptsammlergrundstück (Grundstück in dem 
der Hauptsainmler verläuft) angrenzen, die Flä­
che zwischen der dem Hauptsaminlergrund- 
stück zugewandten Grundstücksseite und einer 
dazu verlaufenden Parallelen, deren Abstand 
durch die bauordnungsrechtlich zulässige Be­
bauung oder gewerbliche Nutzung bestimmt 
wird,

bb) und die nicht an ein Hauptsaminlergrundstück 
angrenzen oder lediglich durch einen zum 
Grundstück gehörenden öffentlichen oder pri­
vaten Weg mit diesem verbunden sind, die Flä­
che zwischen der zu dem Hauptsammlergrund-

4.

5.

1,0
0,6

a):
für das erste Vollgeschoss 
für jedes weitere Vollgeschoss weitere

Maßgebend für die Art der Nutzung sind im Geltungsbe­
reich eines Bebauungsplanes/VEP dessen Festsetzun­
gen. Sind in einem Bebauungsplan keine Festsetzungen 
über die Art der Nutzung vorhanden oder besteht kein 
Bebauungsplan oder besteht eine andere als die ge­
nannte Gebietsausweisung, so ist die Art der Nutzung 
maßgebend, die tatsächlich überwiegend vorhanden ist.

2,0
1,2

Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im 
Bebauungsplan oder VEP festgesetzte höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan/VEP 
lediglich eine Baumassenzahl und keine Vollgeschoss­
zahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl 
geteilt durch 2,8. Dabei werden Bruchzahlen bis 0,5 auf 
die vorausgehende volle Zahl ab- und solche ab 0,5 auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. Ist im 
Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, ist

6.
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diese zugrunde zu legen. In unbeplanten Gebieten und 
bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan/VEP 
weder die Geschosszahl noch die Baumassenzahl 
festsetzt, ist die Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Ge­
schosse maßgebend, mindestens aber die tatsächlich auf 
dem Grundstück vorhandene Geschosszahl.
Ist die Geschosszahl wegen der Besonderheiten des 
Bauwerkes nicht feststellbar, gilt bei gewerblichen und 
industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 
m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss, bei allen 
in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je 
angefangene 2,30 tn Höhe des Bauwerkes als ein 
Vollgeschoss.

geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die 
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.

Mehrere Beitragspflichtige (Wohn- und Teileigentum) 
haften als Gesamtschuldner.

Mehrere aus gleichem Rechtsgrund Verpflichtete haften 
als Gesamtschuldner.

3.

4.

§6
Festsetzung, Fälligkeit, Vorausleistungen

Der An.schlussbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt 
und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides 
fällig.

Auf die künftige Beitragsschuld nach § 1 können 
Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der 
Investitionsmaßnahme begonnen worden ist. Die Höhe 
der Vorauszahlung beträgt 70 % des voraussichtlichen 
Anschlussbeitrages.

Der Vorausleistungsbescheid wird entsprechend Absatz 
0 festgesetzt und fällig.

1.

2.
7. Grundstücke, fiir die itn Bebauungsplan eine 

gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
werden wie Grundstücke mit eingeschossiger Bebaubar­
keit behandelt.

Im Außenbereich nach § 35 BauGB bei unbebauten 
Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, 
gilt die Zahl der genehmigten Geschosse, mindestens 
aber die Anzahl der in der näheren Umgebung vorhan­
denen Geschosse. Bei bebauten Grundstücken im 
Außenbereich gilt die tatsächlich vorhandene Geschoss­
zahl, mindestens aber die Anzahl der in der näheren 
Umgebung vorhandenen Geschosse.

Wird für Gebiete ein Bebauungsplan nach § 33 BauGB 
aufgestellt, ist nach dem Aufstellungsbeschluss die 
zulässige Zahl der Geschosse -abweichend von 
Abs. 0 - nach dem Stand der Planungsarbeiten maßge­
bend.

8. 3.

§7
Ablösung

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht 
entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag verein­
bart werden. Der Ablösungsbeitrag ist nach Maßgabe 
des in § 4 Abs. 3 bis 11 bestimmten Beitragsmaßstabes 
und des in § 4 Abs. 1 festgelegten Beitragssatzes zu 
ermitteln.

Durch Zahlung des Ablösungsbeitrages wird die 
Beitragspflicht endgültig abgegolten.

1.

9.

2.

10. Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.

11. Bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind oder 
für die eine Nutzung als Friedhof festgesetzt ist, gilt die 
Zahl von 0,25 Vollgeschossen. Bei Festsetzung einer 
sonstigen Nutzung für das Grundstück (z. B. als Sport- 
und Campingplätze, Freibäder) gilt die Zahl von 
0,75 Vollgeschossen.

§8
Zahlungsverzug

Rückständige Abgaben werden im Veiwaltungszwangsverfah- 
ren eingezogen. Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz (GVB1 
S. 661 vom 18.12.1991, zuletzt geändert GVB1. I S. 218 vom 
26.11.1998) in der jeweiligen Fassung findet Anwendung. 
Säumniszuschläge werden neben Aussetzungs- und 
Stundungszinsen nach Maßgabe der Abgabenordnung (AO) 
(BGBl. I S. 613 vom 16.03.1976, zuletzt geändert BGBl. I S. 
1433 vom 23.10.2000) erhoben.

§5
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbau­
recht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte.

Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt 
der Nutzer an die Stelle des Eigentümern. Nutzer sind 
die in §9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetz vom 21. 
September 1994 (BGBl. 1 S.2457) genannten natürli­
chen oder juristischen Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Perso­
nenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die Bestel­
lung eines Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grund­
stücks gemäß §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereini­
gungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den An­
spruch des Nutzers keine nach dem Sachenrechtsberei­
nigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen

1.
§9

Auskunfts- und Duldungspfliclit

Die Beitragspflichtigen haben dem Verband jede Auskunft zu 
erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Beiträge 
erforderlich ist. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte des 
Verbandes das Grundstück betreten, um Prüfungen und 
Feststellungen vorzunehinen.

2.

§ 10
Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse, auch ohne 
Eintragung im Grundbuch, ist dem Verband von dem 
bisherigen Beitragspflichtigen innerhalb eines Monats 
nach dem Wechsel schriftlich anzuzeigen.

1.
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2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die 
Berechnung der Beiträge beeinflussen, so hat der 
Pflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich 
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, 
wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder 
beseitigt werden.

Teil I S. 398) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Reform der Gemeindestruktur und zur Stärkung der Verwal­
tungskraft der Gemeinden im Land Brandenburg vom 
13.03.2001 (GVB1. I S. 30) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juni 1999 
(GVBII S.231) sowie dem Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 28. Mai 1999 (GVBI I S. 194) hat die Ver­
bandsversammlung gern. § 9 der Verbandssatzung des 
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland auf ihrer Sitzung vom 30.05.2001 
folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§11
Grdnungswidrigkejten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Sinne dieser Satzung

a) seiner Anzeigepflicht nach § 10 Abs. 1 oder Abs. 2 
nicht genügt,

b) seiner Auskunftspflicht nach § 9 Satz 1 nicht 
nachkommt,

c) entgegen § 9 den Zutritt nicht gewährt oder das 
Betreten oder Befahren seines Grundstücks nicht 
duldet.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 DM geahndet werden.

Das Ordnungswidrigkeitengesetz in der jeweils 
aktuellen Fassung findet Anwendung. Zuständige 
Verwaltungsbehörde ist der Verbandsvorsteher des 
Zweckverbandes.

§1 Grundsätze

Kanalbenutzungsgebühr

Niederschlagswassergebiilir

Gebührenzuschläge

Entstehung und Beendigung der Gebühren­
pflicht

Gebührenpflichtige

Erhebungszeit, Veranlagung und Fälligkeit

Auskrinfts- und Duldungspflicht

Anzeigepflicht

Ordnungswidrigkeiten

Zahlungsverzug

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Formblatt zur Einleitung von Niedeschlags- 
wasser

§2

§3

§4
2.

§5

3.
§6

§7

§8

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§9

§ 10
1. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung rückwirkend zum 01.05.1994 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für Anschlüsse an das Abwas­
serkanalnetz und zur Abwasserentsorgung im Zweck­
verbandsgebiet vom 17.12.1997 (veröffentlicht in der 
Märkischen Oderzeitung vom 16.01.1998), zuletzt 
geändert durch vierte Änderungssatzung vom 
20.11.2000 (veröffentlicht in der Märkischen Oderzei­
tung vom 09./10.12.2000) außer Kraft.

§11

§12
2.

Anlage:

§1
Grundsätze

1. Der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland betreibt 
Einrichtungen und Anlagen der Abwasserableitung und 
-behandlung als eine einheitliche zentrale öffentliche 
Einrichtung (Abwasserentsorgungsanlage) für den 
Bereich seiner Mitgliedsgemeinden.

Der Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland erhebt 
nach Maßgabe dieser Satzung

a) Kanalbenutzungsgebühren für die Inanspruchnahme 
der Abwasserentsorgungsanlage für die Grundstücke 
im Verbandsgebiet, die an die zentrale Abwasserent­
sorgungsanlage angeschlossen sind oder in diese 
entwässern,

b) Niederschlagswassergebühren für die Inanspruch­
nahme der einheitlichen zentralen öffentlichen An­
lagen der Niederschlagswasserbeseitigung soweit sie 
die Mischkanalisation betreffen,

c) Niederschlagswassergebühren für die Inanspruch­
nahme der einheitlichen zentralen öffentlichen An-

Fürstenwakle, 30.05.01 
Ort, Datum

Fürstenwalde, 30.05.01 
Ort, Datum

Schröder 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Reim
Verbandsvorsteher 2.

3.) Gebührensatzung mit Anlage

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsor­
gung Fürstenwalde und Umland

Satzung
über die Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren für die 
Abwasserableitung und -behandlung des Zweckverbandes 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürsten­
walde und Umland 

(Abwassergebührensatzung - AGS)

Aufgrund §§ 5, 35 Abs. 2 Nr. 10, 15 der Gemeindeordnung 
(GO) des Landes Brandenburg vom 15. Oktober 1993 (GVBI.
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lagen der Niederschlagswa.sserbeseitigung soweit sie 
die Trennkanalisation betreffen.

§3
NiederschlagswassergebiHir

Grundsätzlich ist das Niederschlagswasser gemäß § 1 
Abs. 5 der Abwasserbeseitigungssatzung vom Grund­
stückseigentümer in geeigneter Weise und schadlos auf 
dem Grundstück unterzubringen; ein Rechtsanspruch 
gegenüber dem Verband zur Beseitigung des Nieder­
schlagswassers besteht nicht.

Die Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser 
der angeschlossenen Grundstücksflächen bemisst sich 
nach der bebauten, überbauten und sonstigen Grund­
stücksfläche, von der Niederschlagswasser unmittelbar 
oder mittelbar in die Abwasserentsorgungsanlage 
gelangt.
Die Gebühr wird pro m3 eingeleitetem Niederschlags­
wasser erhoben und berechnet sich wie folgt:

Niederschlagsabflussmenge = Abflussbeiwert x Nieder­
schlagsspende x Größe der Fläche, von der die Ablei­
tung des Niederschlagswassers erfolgt.
Der Abflussbeiwert ist abhängig von der Art der Befe­
stigung der angeschlossenen Grundstücksfläche und ist 
in dem vom Verband zur Ermittlung der angeschlosse­
nen Grundstücksflächen bereitgestellten Formular (stehe 
Anlage) erläutert.

Die Niederschlagsspende wird als langjähriges Nieder­
schlagsmittel für das Gebiet des Zweckverbandes init 
0,561 m3 pro m2 und Jahr festgelegt.
Die Größe der Fläche, von der die Ableitung erfolgt, 
wird berechnet und in m2 angegeben.

Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, mittels einem 
vom Zweckverband bereitgeslellten Formular (siehe 
Anlage), die für die Gebührenermittlung des Nieder­
schlagswassers erforderlichen Angaben zu machen. 
Spätere gebührenrelevante Veränderungen auf dem 
Grundstück sind dem Zweckverband schriftlich anzu­
zeigen.
Der Zweckverband ist berechtigt, sämtliche Angaben 
vor Ort zu überprüfen oder durch beauftragte Dritte 
übeiprüfen zu lassen.

Sofern seitens des Gebührenpflichtigen keine Angaben 
erfolgen, ist der Zweckverband berechtigt, für die 
Berechnung der Niederschlagswassergebühr die Größe 
der angeschlossenen Grundstücksfläche zu schätzen.

Die Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser 
in die Mischkanalisation beträgt 1,97 DM/m3 eingelei­
tetem Niederschlagswasser. Die Gebühr für die Einlei­
tung von Niederschlagswasser in die Trennkanalisation 
beträgt 1,73 DM/m3 eingeleitetem Niederschlagswasser.

Bezüglich Erhebungszeit, Veranlagung und Fälligkeit 
findet § 7 sinngemäß Anwendung.

1.
§2

Kanalbenutztingsgebiihr

Die Kanalbenutzungsgebühren werden durch den 
Zweckverband in Form von Grund- und Leistungsge­
bühren erhoben.

Zur teilweisen Deckung der aus der Vorhaltung der 
Abwasserentsorgungsanlage entstehenden Kosten 
einschließlich der Verzinsung des aufgewendeten 
Kapitals und der Abschreibung werden Grundgebühren 
erhoben.
Die Grundgebühr wird je Grundstücksanschluss an die 
Abwasserentsorgungsanlage erhoben.

Die Grundgebühr beträgt 100 DM pro Jahr.

Die Leistungsgebühr wird nach der Schmutzwasser­
menge berechnet, die im Erhebungszeitraum in die 
Abwasserentsorgungsanlage gelangt. Die Berech­
nungseinheit ist 1 m3 Schmutzwasser. Die Gebühr wird 
pro eingeleiteten m3 erhoben.

Als in die Abwasserentsorgungsanlage gelangt gelten:

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten 
Wasse l v e rso rg u n gsa n I age n zugefiihrte und durch 
Wassermengenmessung ennitlelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstück gewonnene oder dem 
Grundstück sonst zugeführte Wassermenge (eben­
falls gemessen).

Hat die Wassermessung falsch oder gar nicht gezählt 
oder ist kein Wasserzähler vorhanden, so wird die 
Wassermenge vom Zweckverband oder seinem Beauf­
tragten unter Zugrundelegen des Wasserverbrauchs des 
Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt.

6. Die Wassermenge nach Absatz b) hat der Gebühren­
pflichtige dem Zweckverband für den abgelaufenen 
Erhebungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb 
der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Die Wasser­
menge ist durch Wassermengenmessung nachzuweisen, 
die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
lassen muss. Der Wassermengenmesser muss den 
Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn der 
Zweckverband auf solche Messeinrichtungen verzichtet, 
kann er als Nachweis Uber die genutzte Wassermenge 
prüfbare Aufzeichnungen verlangen. Er ist berechtigt, 
die Wassermenge zu schätzen, wenn diese auf andere 
Weise nicht ermittelt werden kann.

7. Wassennengen, die nachweislich nicht in die öffentliche 
Abwasserentsorgungsanlage gelangt sind, werden auf 
Antrag abgesetzt, soweit sie durch eine geeichte Was­
sermengenmessung nachgewiesen werden. Der Antrag 
ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb von zwei 
Monaten beim Zweckverband oder seinem Beauftragten 
einzureichen. Für den Nachweis gilt Absatz 0 Salz 2 bis 
4 sinngemäß.

8. Die Leistungsgebühr beträgt 5,35 DM pro m3.

1.

2.
2.

3.

4.

3.

5.

4.

5.

§4
Gebülnenzuschläge

Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher oder 
industrieller Nutzung überdurchschnittlich stark verschmutztes 
Abwasser eingeleitet wird, werden zu dem Gebührensatz nach 
§2 Absatz 8 Zuschläge erhoben. Stark verschmutztes Ab­
wasser im Sinne von Satz 1 ist Abwasser, dessen 
Schadstoffkonzentration den Grenzwert von 1.500 mg/lCSB
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oder 400 ing/1 abfiltiieibare Stoffe überschreitet. Die
Zuschläge werden auf die Gebühr nach § 2 Absatz 8 erhoben 
und betragen bei Überschreitung mindestens eines der 
genannten Grenzwerte

um mehr als

um mehr als

Dabei wird das Vorliegen einer Überschreitung und der Grad 
der Überschreitung nach Maßgabe des § 14 der Abwasserbe­
seitigungssatzung festgestellt und überwacht.

richten. Sie kann zusammen mit anderen Abgaben 
angefordert werden. Sie ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und zu 
entrichten.

Auf die Jahresgebühr werden drei Abschlagszahlungen 
erhoben. Die Abschläge werden jeweils in Höhe eines 
Viertels der voraussichtlichen .lahresgebühr zum 15.04., 
15.07. und 15.10. eines jeden Jahres fällig. Die Beträge 
werden dem Gebührenpflichtigen mit der Abrechnung 
des Vorjahres bekannt gegeben.
Die voraussichtliche Jahresgebühr berücksichtigt die 
wahrscheinliche Inanspruchnahme der Abwasserentsor­
gungsanlage anhand des Verbrauches des Voijahres.

20 % 50 % der Gebühr 3.

100 % 100 % der Gebühr.

§5
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

1. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme 
der Abwasserenlsorgungsanlage.

Die Leistungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von 
Schmutzwasser in die Abwasserentsorgungsanlage.

Die Grundgebühr für anschließbare Grundstücke 
entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Als 
dieser Zeitpunkt gilt der Tag der Veröffentlichung im 
amtlichen Verkündungsblatt des Zweckverbandes.

Liegen für ein Grundstück nicht über den gesamten 
Erhebungszeitraum nach § 7 die Voraussetzungen für 
die Erhebung der Grundgebühr vor, wird diese in Höhe 
eines 360stels der Jahresgebühr für jeden Kalendertag, 
an dem diese Voraussetzungen vorliegen, erhoben.

Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr Kanalbenut­
zung erlischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt 
ist. Die Gebührenpflicht für die Leistungsgebühr endet, 
wenn die Zuführung von Abwasser von dem Grundstück 
in die Abwasserentsorgungsanlage auf Dauer endet.

Die Gebührenpflicht für dieNicderschlagswasserentsor- 
gung entsteht, sobald auf dem Grundstück Nieder­
schlagswasser anfällt und in die Abwasserentsor­
gungsanlage eingeleitet wird. Die Gebührenpflicht 
erlischt mit der Beendigung der Einleitung von Nieder­
schlagswasser auf Dauer; der Gebührenpflichtige ist 
hierau nachweispflichtig.

Geht der Heranziehungsbescheid dein Gebührenpflich­
tigen erst nach einem der genannten Fälligkeitstage zu, 
so ist die Gebührenschuld für den oder die vorangegan­
genen Fälligkeitstage innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und zu 
entrichten.

4.

2.

3.

§8
Auskunfts- und Duldungspflicht

Die Gebührenpflichtigen haben dem Zweckverband jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und 
Erhebung der Gebühren erforderlich ist.

Der Zweckverband kann an Ort und Stelle ermitteln. Der 
Gebührenpflichtige hat den Beauftragten des Zweckver­
band den Zutritt zu den Mess- und Zähleinrichtungen zu 
gestatten, insbesondere auch das Betreten und Befahren 
des veranlagten Grundstücks zu Ermittlungszwecken zu 
dulden. Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten 
Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erfor­
derlichen Umfange dem Zweckverband und seinen 
Beauftragten zu helfen.

1.
4.

2.

5.

6.

§9
Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist 
dem Zweckverband von dem Gebührenpflichtigen 
innerhalb von 10 Tagen schriftlich anzuzeigen. Kommt 
der Anzeigepflichtige dieser Anzeigepflicht nicht 
fristgerecht nach, haftet der bisherige Gebührenpflichti­
ge mit dem neuen Gebührenpflichtigen bis zur Anzeige 
des Wechsels gesamtschuldnerisch.

Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die 
Berechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der 
Gebührenpflichtige dies unverzüglich dem Zweck­
verband schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung 
besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden.

1st zu eiwarten, dass sich im J^aufe des Kalenderjahres 
die Abwassennenge um mehr als 50 % der Abwasser­
menge des Vorjahres erhöhen oder verringern wird, so 
hat der Gebührenpflichtige hiervon dem Zweckverband 
unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen.

1.

§6
Gebührenpflichtige

1. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder die sonst 
dinglich Nutzungsberechtigten des Grundstückes. Der 
Verband ist auch berechtigt, denjenigen als gebühren­
pflichtig hevanzuziehen, der die mit der Abwassevent- 
sorgungsanlage gebotene Leistung in Anspruch nimmt.

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld­
ner.

2.

2.

3.§7
Erhebringszeit, Veranlagung und Fälligkeit

1. Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des 
Erhebungszeitraums. Erhebungszeitraum ist das Kalen­
derjahr.

Die Jahresgebühr für die Kanalbenutzung ist auf der 
Grundlage des Jahresverbrauches gemäß § 2 zu enl-

2.
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§ 10
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
im Sinne dieser Satzung:

a) entgegen § 8 Abs. 1 die Auskünfte verweigert oder 
verspätet abgibt,

b) entgegen § 8 Abs. 2. den Zugang zum Grundstück 
oder der Messeinrichtung verweigert,

c) entgegen § 9 Abs. 1 die Mitteilung über den Wech­
sel des Gebührenpflichtigen versäumt oder unter­
lässt,

d) seiner Mitteilungspflicht gern. §9 Abs. 2 nicht 
nachkommt,

e) seiner Mitteilungspflicht gern. § 3 Abs. 3 Satz 1 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
10.000,00 DM geahndet werden.

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweiligen
Fassung findet Anwendung. Zuständige Verwaltungs­
behörde ist der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes.

2.

3.

§ 11
Zahlung.svei7.iig

Rückständige Abgaben werden im Verwaltungszwangsverfah­
ren eingezogen. Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz des 
Lindes in der jeweils aktuellen Fassung findet Anwendung. 
Die abgabenrechtlichen Nebenforderungen bestimmen sich 
nach Maßgabe des § 12 BbgKAG aus den anzuwendenden 
Regelungen der Abgabenordnung (AO), nach deren Maßgabe 
die Erhebung erfolgt.

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2001 in 
Kraft.

1.

2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für Anschlüsse an das Abwas­
serkanalnetz und zur Abwasserentsorgung im Zweck­
verbandsgebiet vom 17.12.1997 (veröffentlicht in der 
Märkischen Odeizeitung vom 16.01.1998), zuletzt 
geändert durch vierte Änderungssatzung vom 
20.11.2000 (veröffentlicht in der Märkischen Odeizei­
tung vom 09./10.12.2000) außer Kraft.

Fürstenwalde, 30.05.01 
Ort, Datum

Fürstenwalde, 30.05.01 
Ort, Dalum

Sch röde r 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Reim
Verbandsvorsteher
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Objekt:
Ort Straße Hausnummer

J> c
£
->

■S ö> =
2 c 3

Abfluß-
beiwert

Art der Oberfläche Fläche in m2 Einleitungsmenge in52 © £
© E » ■p C £
.2 £z

Steildach 0,561 0,95x xDachflächen
Flachdach 0,561 0,85x x

Asphaltdecken 0,561 0,90x x
Betondecken, Pflaster 
mit Fugenverguß 0,561 0,80x x
Pflaster ohne 
Fugenverguß und 
Betonplatten

Straßen und 
Wege

0,561 0,60x X

Schotterdeckschichten 0,561 0,40x x

Sand- und Kieswege 0,561 0,20x x
teilbefestigte Flächen, Sport- und 
.Spielplätze, Gleisanlagen u.dgl. 0,561 0,15x x

Park-, Garten- und Rasenflächen 0,561 0,10x x
Einleitungsmenge = Fläche x Niederschlagsmenge x AbflußbeiwertSumme

Ort, Datum Unterschrift des Kunden
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Stillegung von Entwässerungsanlagen auf dem 
Grundstück
Entsorgung des Schmutzwassers 
Einleitungsbedingungen 
Untersuchung des Schmutzwassers 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz für die 
Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben
Gebührenmaßstab und Gebührensatz für die 
Schlammentsorgung aus Kleinkläranlagen 
Abrechnung, Veranlagung und Fälligkeit 
Haftung
Anzeigepflichten 
Ordnungswidrigkeiten 
Anordnungen für den Einzelfall 
Inkrafttreten

4.) §11Satzung über die dezentrale Entsorgung von 
Schinutzwasser (mobiler Entsorgung)

§12
§13Satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland über die 
dezentrale öffentliche Entsorgung von Sclimutzwasser aus 

abflusslosen Sammelgruben und des nicht separierten 
Schlammes aus Kleinkläraniagen

Aufgrund nachfolgender Rechtsvorschriften 
Wasserhaushaltsgesetz vom 23.09.1986, § 18 a (BGBl. I S. 
1529, S. 1654), geändert durch Gesetze vom 12.02.1990 
(BGBl. I S. 205), vom 26.08.1992 (BGBl. S. 1564) und vom 
27.06.1994 (BGBl. 1 S. 1440) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 12.11.1996 (BGBl. I S. 1695), in der jeweils gellenden 
Fassung.

Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 
15.10.1993, §§ 3, 5 und 15 (GVBI. I S.398), in der Fassung 
vom 30.06.1994 (GVBI. I S. 230), in der jeweils geltenden 
Fassung,

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg vom 
27.06.1991, §§ 1,2,4 und 6(GVBI. I S. 200), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. April 1999 (GVBI. I S. 90), in der jeweils 
geltenden Fassung,

Brandenburgisches Wassergesetz vom 13.07.1994, §§ 66 ff 
(GVBI. I S. 302), in der jeweils geltenden Fassung,

Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz vom 08.02.1996, 
§§ 5, 6 und 7 (GVBI. 1 S. 14), in der jeweils geltenden 
Fassung,

Brandenburgische Bauordnung vom 01.06.1994, §§ 44, 45, 
66, 74 (GVBI. I S. 126), in der jeweils geltenden Fassung,

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24.05.1968 (BGBl. I 
481; III 454-1) in der Form vom 19.02.1987 (BGBI.I S. 602), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.01.1998 (BGBl. I S. 
156,340), in der jeweils geltenden Fassung,

Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz vom 28.06.1996 
(GVBI. I s. 226), in der jeweils geltenden Fassung,

Abwasserbeseitigungssatzung 
Wasseiversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde 
und Umland vom 17.12.1997, einschließlich geltender 
Nachträge,

hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde 
und Umland in ihrer Sitzung vom 20.11.2000 die 
nachstehende Satzung beschlossen.

§14
§15

§16

§17
§18
§19
§20
§21
§22

§1
Allgemeines

(1) Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserent­
sorgung Fürstenwalde und Umland, im folgenden 
Zweckverband genannt, besorgt nach dieser Satzung die 
Entleerung, Abfuhr und Behandlung von Schmutzwasser 
aus abflusslosen Sammelgruben und nicht separiertem 
Schlamm aus Kleinkläranlagen.

(2) Die Schmutzwasserentsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben und die Entsorgung von nicht separiertem 
Klärschlamm sowie die in der Abwasserbeseitigungssat­
zung des Zweckverbandes geregelte öffentliche zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung bilden jeweils eine öffentliche 
Einrichtung.

(3) Die Schinutzwasserentsorgung erstreckt sich nur auf die 
Mitgliedskotnmunen des Zweckverbandes.

(4) Die Organisation einer geordneten Abfuhr bestimmt der 
Zweckverband im Rahmen der ihm übertragenen 
Schmutzwasserbeseitigungspflicht.

(5) Der Zweckverband kann die Sclimutzwasser- und 
Fäkalschlammentsorgung ganz oder teilweise durch 
Dritte vornehmen lassen.

(6) Ein Rechtsanspruch auf Beseitigung des Niederschlag­
wassers durch den Zweckverband überhaupt oder in 
bestimmter Weise oder auf Einleitung in die öffentliche 
dezentrale Schmutzwasserbeseitigung besteht nicht. Es 
gelten die Bestimmungen des Wassergesetzes des Landes 
Brandenburg, des Brandenburgischen Nachbarrechtsge­
setzes, die Abwasserbeseitigungssatzung des Zweckver­
bandes und die kommunalen Satzungen.

des Zweckverbandes
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selbständig nicht baulich oder gewerblich nutzbare 
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(2) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf die 
Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Regelungen 
entsprechend auch für Erbbauberechtigte. Besteht für ein 
Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt derNutzer anstelle 
des Eigentümers. Nutzer sind die in §9 Sachenrechtsbe­
reinigungsgesetz vom 21.09.1994 (BGBl. I S. 2457) 
genannten natürlichen und juiistischen Personen des 
privaten und öffentlichen Rechts. Mehrere Eigentümer, 
Erbbauberechtigte oder Nutzer eines Grundstückes haften 
als Gesamtschuldner.

(5) Abgabenschuldner ist der unter (2) genannte 
Personenkreis.

§5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
ihre Grundstücke an die dezentrale öffentliche Schmutz- 
wasserbeseiligung anzuschließen. Dabei sind deren 
Grundstücke einschließlich der Bestandteile und etwai­
gen Zubehörs so herzurichten, dass die Übernahme und 
Abfuhr des Schmutzwassers und des Fäkalschlammes 
problemlos möglich ist.

(2) Auf allen Grundstücken, die der öffentlichen Anschluss- 
und Entsorgungspflicht unterliegen, ist insbesondere 
unter der Maßgabe der §§ 12 bis 14 alles Schmutzwasser, 
mit Ausnahme von Niederschlagswasser, der abflusslo­
sen Sammelgrube zuzuführen und dem Zweckverband zu 
überlassen.

§3
Begriffsbestimmungen

(1) Zur dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigung 
gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen zur 
Abfuhr und Behandlung von Schmutzwasser aus 
abflusslosen Sammelgruben des zu entwässernden 
Grundstücks.

(2) Abflusslose Sammelgruben sammeln das auf dem 
Grundstück anfallende Schmutzwasser, ohne es einer 
weiteren Behandlung zu unteiziehen.

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind die gesamten 
Einrichtungen eines Grundstückes, die dem Ableiten und 
Sammeln des Schmutzwassers dienen.

(4) Fäkalschlamm ist der Anteil des häuslichen oder in der 
Beschaffenheit ähnlichen Abwassers, der in der Grund­
stückskläranlage zurückgehalten wird und im Rahmen 
der öffentlichen Entsorgung in Abwasseranlagen 
eingeleitet werden soll. Nicht dazu zählt der in Grund­
stückskläranlagen mit Abwasserbelüftung zurückgehal­
tene stabilisierte Schlamm.

(5) Im übrigen gelten die Begriffsbestimmungen der 
Abwasserbeseitigungssatzung des Zweckverbandes in 
der jeweils geltenden Fassung.

(3) Der abflusslosen Sammelgrube ist kein Schmutzwasser 
zuzuführen, zu dessen Aufnahme sie bestimmungsgemäß 
nicht geeignet oder vorgesehen ist; es gelten die Rege­
lungen des § 10 - Einleilbedingungen - der Abwasserbe­
seitigungssatzung des Zweckverband in der jeweils 
geltenden Fassung.

(4) Zur Einhaltung dieser Bestimmungen sind die 
Grundstückseigentümer verpflichtet. Sie haben auf 
Verlangen des Zweckverbandes oder seines Betriebsfüh­
rers die dafür erforderliche Überprüfung zu dulden.

§6
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur 
Entsorgung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, 
wenn der Anschluss oder die Entsorgung aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim 
Zweckverband einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, 
Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§4 §7
Anschluss- und Benutzungsrecht Sondervereinharungen

Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur 
Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so kann der 
Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen, wobei die Bestimmungen 
dieser Satzung sinngemäß Anwendung finden.

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist nach den Bestimmun­
gen dieser Satzung zum Anschluss seines Grundstückes 
an die dezentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigung 
berechtigt. Er ist dabei insbesondere nach Maßgabe der 
§§ 12 bis 14 auch berechtigt, alles anfallende Schmutz­
wasser entsorgen zu lassen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur 
auf solche Grundstücke, auf denen das dort anfallende 
Schmutzwasser nicht direkt in die öffentliche zentrale 
Schmutzwasseranlage eingeleitet werden kann.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, wenn 
das Schmutzwasser wegen seiner Art und Menge über die 
Einleitbedingungen des § 10 der Abwasserbeseitigungs­
satzung des Zweckverbandes in der jeweils geltenden 
Fassung hinausgeht und nicht ohne weiteres vom 
Zweckverband übernommen werden kann und besser 
von demjenigen behandelt wird, bei dem das Schmutz­
wasser anfällt.

§8
Grundstiickentwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das gemäß dieser Satzung der 
öffentlichen Schmutzwasser- und Fäkalschlammentsor­
gung durch den Zweckverband unterliegt, ist vom 
Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässe­
rungsanlage zu versehen; auch zwei oder mehrere 
Grundstücke können eine gemeinsame Grundstücksent­
wässerungsanlage haben. Diese muss nach anerkannten 
Regeln der Technik und den besonderen Forderungen 
des Bau- und Wasserrechts hergestellt, betrieben und 
unterhalten werden. Ihr Zustand muss ein sicheres und 
gefahrloses Entsorgen gewährleisten.

(2) Die Grundstücksenlwässerungsanlage ist auf dem 
anzuschließenden Grundstück so zu erstellen, dass die
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Abfuhr des Schmutzwassers durch die vom Zweckver­
band zugelassenen Entsorgungsfahrzeuge problemlos 
möglich ist. Die Abgabenschuldner nach §2 (3) haben die 
Ansauganschliis.se der abflusslosen Satninelgruben und 
Kleinkläranlagen bis zur Grundstücksgrenze (Straßen­
seite) zu führen.

(3) Bereits bestehende, nach jeweils gültigem Bau- und 
Wasserrecht errichtete, abflußlose Sammelgruben 
besitzen im Sinne des Baurechts Bestandsschutz. Der 
Bestandsschutz erstreckt sich nicht auf bauliche oder 
sonstige erforderliche Maßnahmen, die im Sinne der 
Gefahrenabwehr und der problemlosen Entsorgung 
gemäß (2) unbedingt erforderlich sind. Für den Umfang 
der Sanierungsmaßnahmen ist der Zeitpunkt der Erstel­
lung der öffentlichen zentralen Schmutzwasseranlage 
angemessen zu berücksichtigen.

§10
Priifungsrecht

(1) Der Zweckverband und sein Betliebsführer sind befugt, 
die Grundstücksentwässerungsanlagen bei Verdacht der 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu 
überprüfen, Schmutzwasser- und Fäkalschlammproben 
zu entnehmen und Messungen durchzuführen. Zu diesem 
Zweck sind den Beauftragten des Zweckverbandes, die 
sich auf Verlangen auszuweisen haben, ungehindert 
Zugang zu allen Anlageteilen zu gewähren und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstücksei­
gentümer werden davon vorher rechtzeitig verständigt.

(2) Der Zweckverband oder sein Betriebsführer kann 
verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu 
unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht 
werden, der erhebliche Störungen und Beeinträchtigun­
gen der Schmutzwasser- oder Fäkalschlainmentsorgung 
ausschließt. Für den Umfang der Maßnahmen ist der 
Zeitpunkt der Herstellung der öffentlichen zentralen 
Schmutzwasseranlage angemessen zu berücksichtigen.

§9
Herstellung und Prüfung der Grundstiicksentwässenings- 

anlage

(3) Die Grundstückseigentümer haben Schäden an der
Überwachungsein-

(1) Neu zu errichtende abflusslose Sammelgruben und 
Grundstüekskläranlagen sind im Rahmen des Branden- 
burgischen Bauordnungsrechts von der zuständigen 
Bauordnungsbehörde unter Beachtung der Stellungnah­
me der unteren Wasserbehörde genehmigungspflichtig.

(2) Bevor eine abflusslose Sammelgrube hergestellt oder 
geändert wird, sind dem Zweckverband die genehmigten 
Bauunterlagen einzureichen.

(3) Die Grundstückseigentümer haben dem Zweckverband 
den Beginn des Herstellens, des Ändems, des Ausführens 
größerer Uinbauarbeiten 2 Wochen vorher schriftlich 
anzuzeigen.

(4) Der Zweckverband und sein Betriebsführer sind 
berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Rohrgräben 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckver­
bandes verfullt werden; dies gilt nicht, wenn die Herstel­
lung durch eine vom Zweckverband zugelassene 
Installationsfirma vorgenommen wird. Die Abnahme 
erfolgt unverzüglich nach Anzeige der Fertigstellung der 
Grundstücksentwässerungsanlage.

(5) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer vom 
Zweckverband oder seines Betriebsführers zu setzenden 
angemessenen Frist durch die Grundstückseigentümer zu 
beseitigen. Die Beseitigung der Mängel ist dem Zweck­
verband oder seinem Betriebsführer zur Nachprüfung 
anzuzeigen.

(6) Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen nur mit 
Zustimmung des Zweckverbandes oder seines Betriebs­
führeis in Betrieb genommen werden.

(7) Die Prüfung der Grundstückenlwä.sserungsanlage durch 
den Zweckverband oder seines Betriebsführers befreien 
den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausfüh­
renden Unternehmer und den Planer nicht vor der 
Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Planung und Ausführung der Anlage.

Grundstücksentwässerungsanlage, 
richtung und etwaiger Vorbehandlungsanlage unverzüg­
lich dem Zweckverband anzuzeigen. Nach anderen 
Vorschriften bestehende Bau-, Betriebs- und Sorgfalts­
pflichten des Grundstückseigentümers bleiben unberührt.

§11
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem 

Grundstück

Die abflusslose Sammelgrube oder die Grundstückskläranla­
ge, die der Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden 
Schmutzwassers diente und nicht als Bestandteil der 
angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt 
ist, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von zwei 
Monaten auf seine Kosten so herzurichten, dass sie für die 
Aufnahme oder Ableitung von Schmutzwasser nicht mehr 
benutzt werden kann.

§12
Entsorgung des Schmutzwassers

(1) Die Entleerung der abflusslosen Sammelgruben ist durch 
den Grundstückseigentümer von den vom Zweckverband 
beauftragten Entsorgungsuntemehmen durchführen zu 
lassen. Die Entsorgungsunternehmen werden entspre­
chend der Verbandssatzung im amtlichen Verkündungs­
blatt des Landkreises Oder-Spree und außerdem entspre­
chend der Hauptsatzungen der Gemeinden bekannt 
gegeben.

(2) Der Grundstückseigentümer hat die Notwendigkeit der 
Abfuhr rechtzeitig, in der Regel 5 Tage vorher, dem von 
ihm ausgewählten Entsorgungsunternehmen anzuzeigen. 
Erfolgt die notwendige Abfuhr nicht bzw. weigert sich 
der Entsorgungsunternehmer zur Ausführung des 
Auftrages, ist der Zweckverband zu unterrichten. Der 
Grundstückseigentümer ist für jeden Schaden selbst 
verantwortlich, der durch die Verzögerung oder Unterlas­
sung der Anzeige entsteht. Bei Unterlassung einer 
Absage sind durch den Grundstückseigentümer die 
Kosten einer vergeblichen Anfahrt zu tragen.
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(3) Der Inhalt der abflusslosen Sammelgruben und der 
Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen gellt mit der 
Aufnahme in das Entsorgungsfabizeug in das Eigentum 
des Zweckverbandes über. Der Zweckverband ist nicht 
verpflichtet, in diesen Stoffen nach verlorenen Gegen­
ständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden darin 
Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu 
behandeln.

(4) Die Notwendigkeit der Entsorgung der Grundstücksklär­
anlage ist dem Zweckverband durch den Grundstücksei­
gentümer schriftlich 2 Monate vorher anzukündigen. 
Dabei ist die Menge des zu entsorgenden Fäkalschlamms 
mit anzuzeigen. Der Verband beauftragt dann direkt ein 
Entsorgungsunternehmen.

3. das auf Grundstücken anfallende Niederschlagswas­
ser, soweit es als Brauchwasser genutzt und mittels 
Wasserzähler festgestellt wird.

(2) Gartenzähler und sonstige Unteizähler sind gegenüber 
den Zweckverband anzeige- und abnahmepflichtig.

(3) Die Wassermenge hat der Grundstückseigentümer dem 
Zweckveiband nach Aufforderung für die abgelaufene 
Abrechnungsperiode (Kalenderjahr) innerhalb des 
folgenden Monats schriftlich anzuzeigen, sofern der 
Zweckverband oder sein Betriebsführer nicht selbst 
abliest. Abzusetzende Wassennengen sind durch 
geeichte Messeinrichtungen nachzuweisen, die der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten einbauen lassen 
kann.

(4) Die Wassermenge wird geschätzt, wenn

1. ein geeichter Wasserzähler nicht vorhanden ist oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 
nicht möglich wird oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die 
Messeinrichtung nicht den wirklichen Verbrauch 
angibt, ln diesem Fall ist der Wasserverbrauch der 
letzten zwei Jahre zugrunde zu legen. Die begrün­
deten Angaben des Gebührenpflichtigen sind zu be­
rücksichtigen.

(5) Für das Sammeln und die Abfuhr des Schmutzwassers 
aus abflusslosen Sammelgruben erhebt der Zweckver­
band eine Transportgebühr von 7,89 DM pro m-\ für die 
Beseitigung des Schrmitzwassers aus abflusslosen 
Sammelgruben erhebt der Zweckverband eine Einleitge­
bühr von 2,95 DM pro m3. Diese werden als Gesamtge- 
bühv in Höhe von 10,84 DM pro m3 durch den Zweck­
verband erhoben.

§13
Einleitungshedingungen

(1) Für die Benutzung des öffentlichen dezentralen 
Schmutzwasseranlage gelten die Einleitungsbedingungen 
des § 10 der Abwasserbeseitigungssatzung des Zweck­
verband in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Spezielle Benutzungsbedingungen können gegenüber 
einzelnen Grundstückseigentümern iin Rahmen von 
Sondervereinbarungen festgelegt werden.

(3) Über Abs. 2 hinaus kann der Zweckveiband in 
Benutzungsbedingungen auch die Einleitung von 
Schmutzwasser besonderer Art und Menge ausschließen 
oder von besonderen Voraussetzungen abhängig machen, 
soweit dies zum Schutz des Personals und der Anlagen 
erforderlich ist.

§14
Untersuchung des Schimitzwasscrs

Bei anderem Schmutzwasser als das in § 10 der Einleitbedin­
gungen der Abwasserbeseitigungssatzung kann der 
Zweckverband über die Art und Menge des in die abflusslose 
Sammelgrube eingeleiteten oder einzuleitenden Schmutzwas­
sers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig Schmutzwasser 
eingeleitet oder wenn Art und Menge des eingeleiteten 
Schmutzwassers geändert werden, ist dem Zweckverband auf 
Verlangen nachzuweisen, dass das Schmutzwasser keine 
Stoffe enthält die unter das Verbot des § 13 fallen. Die Kosten 
der Analyse trägt der Grundstückseigentümer.

§ 16
Gebühvenmaßstab und Gebührensatz für die Scblam- 

mentsorgiing aus Kleinkläranlagen

(1) Kleinkläranlagen sammeln und reinigen das auf dem 
Grundstück anfallende Schmutzwasser. Das gereinigte 
Wasser wird auf dem Grundstück verbracht. Die Grund­
stückseigentümer haben den nicht separierten Schlamin 
der Kleinkläranlage durch den Zweckveiband mindestens 
einmal jährlich entsorgen zu lassen, sofern nicht durch 
die zuständige Genehmigungsbehörde ein längerer 
Zeitraum festgelegt wird.

(2) Für das Sammeln und die Abfuhr des nicht separierten 
Schlammes aus Kleinkläranlagen erhebt der Zweckver­
band folgende Gebühren:

Transportgebühr 
Einleitgebühr
Diese werden als Gesamtgebühr in Höhe von 28,91 DM 
pro m3 durch den Zweckveiband erhoben.

(3) Gebührenmaßstab ist der abgefahrene Kubikmeter 
Schlamm.

§15
Gebührenmaßstah und Gebührensatz für die Entsorgung 

von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben

(1) Für den Maßstab der Inanspruchnahme der dezentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelten

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserver­
sorgungsanlage zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassennenge, abzüglich der durch Gar­
tenzähler festgestellten Wassermenge.

2. die dem Grundstück aus privaten Wasserversor­
gungsanlagen zugeführte und durch Wasserzähler 
nachgewiesene Wassermenge, abzüglich der durch 
Gartenzähler festgeslelhen Wassennenge

9,86 DM pro m3, 
19,05 DM pro m3.
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Dieselbe Verpflichtung besteht auch, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

§17
Abrechnung, Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Jahresgebühr ist nach Ablauf des Jahres auf der 
Grundlage des Jahresverbrauches zu entrichten. Sie kann 
zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. Sie 
wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides 
fällig.Die gleiche Fälligkeit gilt für Abschlusszahlungen 
nach Erlöschen der Gebührenpflicht. Überzahlungen 
werden verrechnet oder erstattet.

§20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 (2) der Gemeindeord­
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

den Vorschriften über den Anschluss- und Benut­
zungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,

eine der in §§ 9, 10 und 19 festgelegten Melde-, 
Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt,

entgegen § 13 Stoffe in die Grundstücksenlwässe- 
rungsanlage einleitet oder einbringt,

entgegen § 10 Abs. 1, Satz 2 den Vertretern des 
Zweckverbandes oder seines Betriebsführers nicht 
ungehinderten Zutritt zu den Grundstücksentwässe­
rungsanlagen gewährt,

den Forderungen und Auflagen des Brandenburgi- 
schen Wassergesetzes oder Forderungen aus dem 
Genehmigungsverfahren der Unteren Wasserbehör­
de nicht Folge leistet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 
2.000,00 DM geahndet werden.

1.

(2) Auf die Jahvesgebühv werden drei Abschlagszahlungen 
erhoben. Die Abschläge werden jeweils in Höhe eines 
Viertels der voraussichtlichen Jahresgebühr zum 15.04., 
15.07. und 15.10. eines jeden Jahres fällig. Die Beträge 
werden dem Gebührenpflichtigen mit der Abrechnung 
des Votjahres bekannt gegeben. Die voraussichtliche 
Jahresgebühr berücksichtigt die wahrscheinliche 
Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung anhand 
des Verbrauches des Vorjahres.

2.

3.

4.

5.(3) Geht der He ranzieh ungsbescheid dem Gebührenpflichti­
gen erst nach einem der genannten Fälligkeitstage zu, so 
ist die Gebührenschuld für den oder die vorangegange­
nen Fälligkeitstage innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten.

(4) Nicht separierter Schlamm aus Kleinkläranlagen wird 
entsprechend der abgefahrenen Menge per Bescheid 
abgerechnet. §21

Anordnungen für den Einzelfall

Der Zweckverband kann zur Einführung der nach dieser 
Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den 
Einzelfall erlassen.
Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassen, gelten die 
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

§18
Haftung

(1) Kann die Schmutzwasser- oder Fäkalschlammentsorgung 
wegen höherer Gewalt, extremen Witterungseinflüssen 
oder ähnlicher Gründe sowie wegen behördlicher 
Anordnungen nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt 
werden, haftet der Zweckverband unbeschadet Absatz 2 
nicht für die hierdurch heivorgerufenen Schäden; 
unterbliebene Maßnahmen werden unverzüglich nachge­
holt.

(2) Der Zweckverband haftet für etwaige Schäden, die 
unverzüglich anzuzeigen sind, für sich und seine 
Erfüllungsgehilfen - gleich aus welchem Rechtsgrund, 
einschließlich unerlaubter Handlung - nur dann, wenn 
eine vertragswesentliche Pflicht schuldhaft verletzt wird 
oder der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zurückzuführen ist.

(3) Wer den Bestimmungen dieser Satzung zuwidcrhandelt, 
haftet dein Zweckverband für alle ihm dadurch entste­
henden Schäden und Nachteile. Mehrere Verpflichtete 
haften als Gesamtschuldner.

§22
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2001 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung für die Entsorgung von häuslichem Abwasser und 
Fäkalschlamm
Hauskläranlagen im Zuständigkeitsbereich des Zweckverban­
des Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde 
und Umland vorn 20.12.1995 außer Kraft.

abflusslosen Sammelgruben undaus

Fürstenwalde, den 20.11.2000

Schröder
Vorsitzender der Veibandsver 

Sammlung

Reim
Verbandsvoisteher

§ 19
Anzeigepflictiten

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem 
Zweckverband innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die 
Berechnung der Abgabe beeinflussen, so hat der Abgaben­
schuldner dies dem Zweckverband unverzüglich anzuzeigen.
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Änderungssatzung über die dezentrale 
Entsorgung von Sehniutzwasser

Schadstoffkonzentration den Grenzwert von 1.500 mg/lCSB 
oder 400 mg/1 abfiltrierbare Stoffe überschreitet. Die 
Zuschläge werden auf die Einleitgebühr nach §16 Absatz 5 
erhoben und betragen hei Überschreitung mindestens eines 
der genannten Grenzwerte

um mehr als

um mehr als

Dabei wird das Vorliegen einer Überschreitung und der Grad 
der Überschreitung nach Maßgabe des § 14 der Abwasserbe­
seitigungssatzung festgestellt und überwacht.

Die 1. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2001 rückwirkend in 
Kraft.

5.) 1.

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland

20 % 50 %der Gebühr
1. Änderungssatzung

zur Satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung Fiirstenwalde und Umland 

über die dezentrale öffentliche Entsorgung von 
Sehniutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und 

des nicht separierten Schlammes aus 
Kleinkläranlagcn

Die Zweckveibandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 
30.05.2001 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

Es wird der folgende § 15 a eingefügt:

100 % 100 % der Gebühr.

Fürstenwalde, 30.05.01 
Ort, Datum

Fürstenwalde, 30.05.01 
Ort, Datum

Reim
Verbandsvorsteher

Schröder 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

§ 15a Gebiilirenzuschläge.

Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher oder 
industrieller Nutzung überdurchschnittlich stark verschmutztes 
Abwasser eingeleitet wird, werden zur Einleitgebühr nach 
§ 15 Absatz 5 Zuschläge erhoben. Stark verschmutztes Ab­
wasser im Sinne von Satz 1 ist Abwasser, dessen

V.) Bekanntmachungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“

1.) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2001

Wasser- und Abwasseizweckverband „Scharmützelsee-Storkow/Mark“

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV 
für das Wirtschaftsjahr 2001

Auf Grund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat die Verbandsver­
sammlung per Beschluß 09/01 am 14.05.2001 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2001 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan
des Betriebsbereiches Schinutzwasserentsorgung
die Erträge
die Aufwendungen
der Jahresverlust

im Erfolgsplan
des Betriebsbereiches Wasserversorgung 
die Erträge
die Aufwendungen unter Berücksichtigung des Verlustvortrages

im Erfolgsplan des Zweckverbandes gesamt 
die Erträge insgesamt
die Aufwendungen insgesamt unter Berücksichtigung des Verlustvortrages 
den Jahvesverlust insgesamt

9.596.272,00 DM 
10.356.186,00 DM 

759.914,00 DM

3.445.481.00 DM
3.445.360.00 DM

13.041.753.00 DM
13.801.546.00 DM 

759.793,00 DM.

1.2. im Vermögensplan
des Betriebsbereiches Schmutzwasserentsorgung 
die Einnahmen 
die Ausgaben

6.492.725,00 DM 
6.492.725,00 DM
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im Vennögerssplan
des Betriebsbereiches Wasserversorgung 
die Einnahmen 
die Ausgaben

im Vermögensplan des Zweckverbandes gesamt 
die Einnahmen insgesamt 
die Ausgaben insgesamt

3.341.420,00 DM 
3.341.420,00 DM

9.834.145,00 DM 
9.834.145,00 DM.

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite
im Betriebsbereich Schmutzwasserentsorgung auf 
im Betriebsbereich Wasserversorgung auf 
irn Zweckverband insgesamt auf

2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsetmächtigungen
im Betriebsbereich Schmutzwasserentsorgung auf 
itn Betriebsbereich Wasserversorgung auf 
im Zweckverband insgesamt auf

2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite
im Betriebsbereich Schmutzwasserentsorgung auf 
im Betriebsbereich Wasserversorgung auf 
im Zweckverband insgesamt auf

2.4. die Verbandsumlage
im Betriebsbereich Schmutzwasserentsorgung auf 
im Betriebsbereich Wasserversorgung auf 
im Zweckverband insgesamt auf

2.278.114.00 DM 
43.633,00 DM

2.321.747.00 DM

0,00 DM 
0,00 DM 
0,00 DM

1.500.000. 00 DM 
550.000,00 DM

2.050.000. 00 DM

759.914,00 DM 
0,00 DM 

759.914,00 DM.

Wendisch Rietz, 15.05.2001

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

K.'H. Alert 
Verbandsvorsteher

den Beitritt zum Bescheid des Landrates des Landkreises 
Oder-Spree vom 11.06.2001 über den Wirtschaftsplan des 
WAS 2001 auf der Grundlage der Empfehlung des 
Verbandsvorslandes vom 18.06.2001.

2.) Beschluss 22/01 Beitritt zum Bescheid des 
Landrates vom 11.06.2001 zum Wirtschaftsplan 
des WAS vom 14.05.2001

Der Beschluss wurde mit 
20 JA-Stimmen;

0 NEIN-Stimmen und mit 
3 Stimmenthaltungen gefasst.

VERBANDSVERSAMMLUNG 
Wasser- und Abwassevzweckvevband „Schavmützelsee* 

Storkow/Mark“

Stimmenanzahl der Verbandsversammlung für die 
Aufgabenbereiche Wasserversorgung/ Schmutzwasserentsor­
gung

gesamt: 41 , davon Stimmen anwesend .23 
Sonstiges:

Bereich Wasserversorgung/ Schmutzwasserentsorgung

f~X] öffentlich }~| nicht öffentlich

Beschluss: 22/01 Beitritt zum Bescheid des Landrates des 
Landkreises Oder-Spree vom 11.06.2001 
zum Wirtschaftsplan des WAS vom 
14.05.2001

Ort der Verbandsversammlung-. 15752 Prieros, Mühlendamm 5,
Gemeindesaal

Datum: 17.07.2001
Die Verbandsversammlung beschließt am: 16.07.2001

W. Heiber. 
Vorsitzender der

K.-H. Alert
Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

für die Gemeinden des Verbandsgebietes gem. § 1 Absatz 5 
der Verbandssatzung

Bereich: Wasserversorgung/Schimitzwasserentsorgung 
Bereich: Verwaltung
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Begründung: ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen und 
Ausschüsse
Verordnung - KommAEV) vom 02.06.1995 (GVBL. II, 
S. 414)

hat die Verbandsversaminlung des Wasser- und Abwasser­
zweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 16.07.2001 folgende Satzung zur 1. Änderung der 
Entschädigungssatzung vom 29.02.2000 beschlossen:

(Kommimalaufwandsentschädigungs-
Der im Wirtschaftsplan 2001 für den Bereich Wasserversor­
gung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 
43.653,00 DM wurde durch den Landrat des Landkreises 
Oder-Spree nicht genehmigt. Daher wird für das Wirtschafts­
jahr 2001 der Investitionsplan im Bereich Wasserversorgung 
vom Umfang her soweit reduziert,dass keine Kreditaufnahme 
erforderlich ist. Der Vermögensplan des Bereiches 
Wasserversorgung wird entsprechend verändert, ln der 
Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV entfällt daher die 
ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme für den Bereich 
W asse rve rso rgu ng.

Artikel I
1. § 6 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Für Dienstreisen, die durch den Verbandsvorsteher 
angeordnet oder genehmigt wurden, wird eine Reiseko­
stenvergütung nach den Bestimmungen des Bundesreise­
kostengesetzes gewährt.

(2) Fahrten zu Sitzungen des Verbandes sind keine 
Dienstreisen im Sinne von Absatz 1. Kosten für diese 
Fahrten werden zusätzlich erstattet, wenn die Entfernung 
von 10 km zwischen dem Ortsausgang des Wohnortes 
und dem Ortseingang des Sitzungsortes nicht unter­
schritten wird. Bei mehreren Wohnungen ist von der 
Hauptwohnung auszugehen.“

Die im Bereich der Schmutzwasserentsorgung beschlossene 
Kreditaufnahme ist nur zum Zwecke der Umschuldung eines 
bestehenden Darlehens vorgesehen gewesen und bedarf 
deshalb nicht mehr der Genehmigung durch die Kommunal­
aufsichtsbehörde. Im eigentlichen Sinne handelte es sich von 
Anfang an nicht um einen neu aufzunehmenden Kredit. Dieser 
Kreditbetrag wird nicht im Vermögensplan dargestellt und 
entfällt in der Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV.

3.) Bekanntmachung der Auslegung des Wirtschafts­
planes 2001

Artikel II
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach Ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Scharmützelsee-Storkow/Mark“ Wendisch Rietz, den 17.07.2001 Storkow, den 18.07.2001

Öffentliche Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan 2001 des Wasser- und Abwasserzweck­
verbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ liegt in der Zeit 
von Montag, dem 27. August 2001 bis einschließlich Freitag, 
dem 31. August 2001 zu jedermanns Einsicht in den 
Geschäftsräumen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes, 
Strandstraße 7 in Wendisch Rietz während der Dienststunden 
öffentlich aus.

W.Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

Bcknnntniaclningsanoidnnng

Die vorstehende 1. Änderung der Entschädigungssatzung für 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ 
vom 29.02.2000 wird gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 
14.12.2000 hiermit öffentlich bekanntgegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
weiden kann, es sei denn

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,
der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dein 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Schannützel- 
see-Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich­
net worden, die den Mangel ergibt.

Wendisch Rietz, 27.07.2001

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

4.) 1. Änderung der Entschädigungssatzung

a)
Satzung zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung für 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich des Wasser- 

und Abwasserzweckverbandes „Sclianmitzelsee - 
Storkow / Mark“ vom 29.02.2000

b)

c)

Aufgrund

der §§ 5 und 30 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVB1. I S. 398) in 
der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m.
§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein­
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVB1. 
Teil 1, S. 194) sowie
§ 11 der Verordnung über Aufwandsentschädigungen für

Storkow, den 18.07.2001

gez.
K.-H. Alert 
Ve rba ndsvo rstehe r
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Artikel II5.) 2. Änderung der Schmutzwasserbeitragssatzung

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.1994 in 
Kraft.Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Beiträgen für die öffentliche Schmutzwasserentsor­
gung (SchinutZYvasserbeitragssatzung) des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Schariniitzelsee - Storkow / 

Mark“ vom 14.12.2000

Wendisch Rietz, den 17.07.2001 Storkow, den 18.07.2001

K.-H. AlertW. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Veibandsvorsteher
Aufgrund

- der §§ 5 und 35 Abs. 2Nrn. 10 und 15 der Geineindeord- 
nung für das Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 
(GVB1.1S. 398) in der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m.

- den §§ 1 und 8 des Kommunalabgabengeselzes für das 
Land Brandenburg (KAG) vom 15.06.1999 (GVBI. I, S. 
231),

- den §§ 8 Abs. 4 und 19 Abs. 3 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVBI. I, S. 194) und

- der Schmutzwasserentsorgungssatzung des Zweckver­
bandes vom 14.12.2000

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser­
zweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 16.07.2001 folgende Satzung zur 2. Änderung der 
Schmutzwasserbeitragssatzung vom 14.12.2000 beschlossen:

Artikel I

Bekanntmaclmngsnnoidnung

Die vorstehende 2. Änderung der Satzung über Erhebung von 
Beiträgen für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung 
(Schmutzwasserbeitragssatzung) des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ 
vom 14.12.2000 wird gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 
14.12.2000 hiermit öffentlich bekanntgegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Schanniitzelsee- 
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

b)

1. § 4 Abs.l wird wie folgt neu gefasst:
„Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
Zahl der Vollgeschosse berechnet. Er setzt sich aus dem 
Grundstücksanteil sowie dem Gebäudeanteil zusammen. 
Dabei erfolgt die Berechnung des Beitrages für Grund­
stücke, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, wie 
folgt:

Grundstücksfläche + (Grundstücksfläche x Zahl der 
Vollgeschosse x Grundflächenzahl)
.Soweit für Grundstücke, die im Bereich eines Bebau­
ungsplanes liegen, die Zahl der Vollgeschosse nicht 
bestimmt ist, wird diese aus der im Bebauungsplan 
angegebenen Geschossflächenzahl und der Grundflä­
chenzahl ermittelt.
Bei Grundstücken, die nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes liegen, richtet sich der Gebäudeanteil 
nach der maximal vorhandenen Bebauung der näheren 
Umgebung. Dabei erfolgt die Berechnung des Beitrages 
wie folgt:
Grundstiicksfläche + (Zahl der Vollgeschosse x Gebäu­
degrundfläche).“

2. § 4 Abs. 2 Buchstabe g) entfällt.

3. In § 4 Abs. 3 lit. d) wird nach „3,50 m“ das Wort „Höhe“ 
eingefügt.

4. § 12 wird wie folgt geändert:

„Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1994 in 
Kraft.“

Storkow, den 18.07.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

6.) 3. Änderung der Wasserabgabensatzung

Satzung zur 3. Änderung der Satzung über Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserver­

sorgung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Scharmiitzelsee-Storkow/Mark“ (Wasserabgabensat­

zung) vom 14.12.2000

Aufgrund
- des § 35 Abs. 2 Nr. 15 der Gemeindeordnung für das 

Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVBI. I S. 
398) in der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m.

- den §§ 6 und 8 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVBI. 
Teil I,S. 194) sowie

- der §§ 2, 4, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBI. I, S. 231)

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser­
zweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 16.07.2001 folgende Satzung zur 3. Änderung der 
Wasserabgabensatzung vom 14.12.2000 beschlossen:
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Artikel I hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser­
zweckverbandes „Schariniitzelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 16.07.2001 folgende Satzung zur 1. Änderung der 
Wasserversorgungssatzung vom 14.12.2000 beschlossen:

§ 10 Abs. 1 lit. a wird wie folgt geändert:
„Die Verbrauchsgebiihr wird nach der Menge des aus der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage entnommenen Wassers 
ermittelt und beträgt 2,63 DM / mV*

Artikel II

Artikel I
1. § 16 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

„Der Zweckverband hat die Versorgung wieder aufzu­
nehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen 
sind.“

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Wendisch Rietz, den 17.07.2001 Storkow, den 18.07.2001 2. § 16 Abs. 3 Satz 2 entfällt.

Als neuer Satz 2 des § 16 Abs. 3 wird aufgenommen:

„Die Wiederaufnahme der vom Zweckverband einge­
stellten Wasserversorgung erfolgt gebührenpflichtig.“

§ 17 entfällt. Alle nachfolgenden §§ 18 bis 21 
verschieben sich entsprechend auf die §§ 17 bis 20.

§ 18 Abs. 6 (neu § 17 Abs. 6) wird wie folgt geändert:

statt: .Absätzen 4 bis 6“ heißt es nun: ,Absätzen 1 bis 4“.

§ 18 Abs. 8 (neu § 17 Abs. 8) wird wie folgt geändert:

statt: „Schadenersatzansprüche der in § 20“ heißt es nun: 
„Schadenersatzansprüche der in § 17“.

3.W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

4.Bekanntmachungsanordming

Die vorstehende 3. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserver­
sorgung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Scharmützelsee-Storkow/Mark“ vom 14.12.2000 wird gemäß 
§ 20 der Verbandssatzung vom 14.12.2000 hiermit öffentlich 
bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden,
c) der Fonn- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Wasser- und Abwasserzweckverband „Schannützelsee- 
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

5.

6.

Artikel II
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 30.01.2001 in 
Kraft.

Wendisch Rietz, den 17.07.2001 Storkow, den 18.07.2001

W. Heiber
Vorsitzenderder
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

Bekanntmachungsanordming

Die vorstehende 1. Änderung der Satzung über die öffentliche 
Wasserversorgung des Wasser- und Abwasserzweckverban­
des „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ vom 14.12.2000 wird 
gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 14.12.2000 hiermit 
öffentlich bekannlgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann.es sei denn

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,
der Fonn- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Scharmützelsee­
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Storkow, den 18.07.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

7.) 1. Änderung der Wasserversorgungssatzung

Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die öffentliche 
Wasserversorgung des Wasser- und Abwasserzweckver­
bandes „Schariniitzelsee-Storkow/Mark“ (Wasserversor­

gungssatzung) vom 14.12.2000
a)

Aufgrund b)
der §§ 5 und 15 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVB1. 1 S. 398) in 
derz.Zt. geltenden Fassung i.V.m.
den §§ 1, 4, 6 und 8 ff des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit iin Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVB1. 
Teil I,S. 194) sowie
der §§ 59 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(WG) vom 13.07.1994 (GVB1. I S. 302) in der z.Zt. 
geltenden Fassung

c)

Storkow, den 18.07.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher
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gültigen Fassung, zuletzt in der Neufassung vom 
28.05.99 (GVB1.IS.194),
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) 
vom 15. Oktober 1993 (GVB1.1 S. 398), in seiner jeweils 
gültigen Fassung,

VI.) Bekanntmachung des Gubener Wasser- und 
Abwasserverbandes

1.) 10. Änderungsatzung der Verbandssatzung

Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband hat die Verbandsversammlung des GWAZ in ihrer Sitzung am
28.06.01 mit Beschluss Nr. VV 22/01 die folgende
11. Änderungssatzung zur Verbandssalzung beschlossen:Änderungssatzung10. Verbandssatzung 

des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes
der

§ 1 Die Verbandssatzung des GWAZ, zuletzt geändert 
am 28.06.01 durch Beschluss der Verbandsversatnmlung 
Nr. VV 18/01 wird wie folgt geändert:

Präambel

Auf der Grundlage
- der §§ 1 und 4 ff des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 19. 
Dezember 1991 (GVBI. S. 682,685), in seiner jeweils gültigen 
Fassung, zuletzt in der Neufassung vom 28.05.99 (GVBI. I S. 
194),
- dev Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 
15. Oktober 1993 (GVBI. I S. 398), in seiner jeweils gültigen 
Fassung,

Der § 18 Abs. 1 Satz 1 zur Regelung der Form der 
„Öffentliche Bekanntmachung“ erhält folgende neue Fassung:

Die Verbandssatzung und deren Änderungen sowie 
notwendige Genehmigungen werden jeweils durch Abdruck 
für den Landkreis Spree-Neiße in dem periodischen 
Druckwerk „Spree-Neiße-Blick“ und für den Landkreis Oder­
Spree im „Amtsblatt für den Landkreis Oder Spree“ bekannt 
gemacht.

hat die Veibandsversammlung des GWAZ in ihrer Sitzung am 
28.06.01 mit Beschluss Nr. VV 18/01 die folgende 10. 
Änderungssatzung zur Verbandssatzung beschlossen:

Satz 2 bleibt unberührt.

Inkrafttreten§2
§1 Die Verbandssatzung des GWAZ, zuletzt 
geändert am 31.05.01 wird wie folgt geändert: Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma­

chung in Kraft.
Der § 8 „Zuständigkeit der Verbandsversammlung“ erhält 
folgende Ergänzung:

p) Einstellung, Ein- und Höhergruppierung und 
Entlassung von Mitarbeitern ab Vergütungsgruppe IV 
a BAT-Ost, sowie des Geschäftsführers/-in.

Guben, den 29.06.01
(2)

G. Hain
Verbandsvorsteher

K. Briesemann 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung§2 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma­
chung in Kraft. Die vorstehende 10. und 11. Änderungssatzung der 

Verbandssatzung des Gubener Wasser- und Abwasser* 
zweckverbandes (GWAZ) wurden am 27.07.01 iin Spree­
Neiße Blick Nr. 7 veröffentlicht.

Guben,29.06. 2001

G. Hain
Verbandsvorsteher

K. Briesemann
Vorsitzender der 
Veibandsversammlung

2.) 11. Ändeningsatzung der Verbandssatzung

Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband

11. Änderungssatzung der Verbandssatzung
des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes

Präambel

Auf der Grundlage

der §§ 1 und 4 ff des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 
19. Dezember 1991(GVB1. S. 682, 685), in seinerjeweils
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